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0. Vorbemerkungen 

 Genehmigungsverfahren nach Bundesimmissionsschutzgesetz 
 
Das diesem Bebauungsplan zugrunde liegende Vorhaben "Ersatzbrennstoffnachbereitungsan-
lage" ("EBS-Anlage") ist als Teilobjekt Bestandteil des Gesamtbauvorhabens "Feststoff-
Kesselanlage" ("FSK-Anlage") der LEIPA Georg Leinfelder GmbH (LEIPA). Bei diesem Ge-
samtvorhaben handelt es sich um eine Anlage, deren Errichtung und Betrieb einer immissions-
schutzrechtlichen Genehmigung nach § 4 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG1) 
bedarf. Das dazu erforderliche immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren wird auf 
der Grundlage des § 10 BImSchG durchgeführt. 
 
Auf Grund der engen inhaltlichen Zusammenhänge zwischen diesem vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanverfahren und dem o. g. immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren 
konnte die Stadt Schwedt/Oder im Verlauf dieses Bebauungsplanverfahrens auf das durch die 
LEIPA erarbeitete umfangreiche Antragsunterlagenmaterial für die o. g. Genehmigung (insbe-
sondere im Rahmen der Umweltprüfung innerhalb des Bebauungsplanverfahrens) zurück grei-
fen und die Aussagen dieser Unterlagen bei der Erarbeitung der Planinhalte und während der 
Abwägung berücksichtigen. Von wesentlicher inhaltlicher Bedeutung waren dabei die Ergebnis-
se der "Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) für die Feststoff-Kesselanlage", die Bestandteil der 
Antragsunterlagen für die BImSchG-Genehmigung war. Im Rahmen des immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens war durch das zuständige Landesumweltamt eine Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. Gemäß Genehmigungsbescheid ermöglicht 
diese UVP eine Gesamtbeurteilung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt-
Schutzgüter gemäß § 2 UVPG2. Die Angaben der im Rahmen der UVP zu prüfenden UVS wur-
den im Genehmigungsbescheid als plausibel und nachvollziehbar charakterisiert. 
 
Nach Ablauf des erforderlichen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens gemäß 
§ 10 BImSchG hat die zuständige Behörde (Landesumweltamt Brandenburg, Regionalabteilung 
West) mit Bescheid Nr. 075.00.00/06 vom 25. Januar 2008 die Genehmigung erteilt, die Fest-
stoff-Kesselanlage als Gesamtvorhaben zu errichten und zu betreiben. 
 
Diese Genehmigung erfolgte nach Vorlage einer "Planreifebestätigung" nach § 33 Abs. 1 des 
Baugesetzbuches durch die Stadt Schwedt/Oder. 
 
Unter Berücksichtigung der sich aus § 6 BImSchG ergebenden immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsvoraussetzungen: 

"Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn 
1.  sichergestellt ist, dass die sich aus § 5 und einer auf Grund des § 7 erlassenen Rechts-

verordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden, und 
2.  andere öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung 

und dem Betrieb der Anlage nicht entgegenstehen."3 
sowie auf Grund der im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
durchgeführten UVP kann die Stadt Schwedt/Oder mit Erteilung der immissionsschutzrechtli-
chen Genehmigung davon ausgehen, dass bei Einhaltung der sich aus § 5 des BImSchG erge-
benden Pflichten der Betreiber genehmigungsbedürftiger Anlagen bei der Errichtung und dem 
Betrieb des Gesamtvorhabens "FSK-Anlage" ein hohes Schutzniveau für die Umwelt gewähr-
leistet werden kann. 

                                                 
1  Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräuschen, Erschütte-

rungen und ähnlichen Vorgängen (Bundes-Immissionsschutzgesetz � BImSchG) in der Fassung vom 26. Sep-
tember 2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 
2470) 

2  Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 25. Juni 2005 (BGBl. I S. 1757), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2007 (BGBl. I S. 2470) 

3  Auszug aus § 6 Abs. 1 BImSchG 
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I. Planungsgegenstand 
 
I.1 Veranlassung und Erforderlichkeit 
 
Die Stadt Schwedt/Oder stellt das wirtschaftliche, kulturelle, medizinische und Versorgungs-
zentrum des Nordosten Brandenburgs dar und erfüllt damit in diesen Bereichen wichtige Um-
landfunktionen. Im Landesentwicklungsplan wird Schwedt/Oder als Mittelzentrum ausgewiesen 
und ist den Grundsätzen der Landesentwicklungsplanung folgend verpflichtet, die Qualität von 
Standortfaktoren zu steigern, zukunftsorientierte Rahmenbedingungen zu schaffen und Anreize 
für ansiedlungs- und investitionswillige Unternehmen zu bieten. Die Stadt ist landesplanerisch 
als regionaler Wachstumskern und Branchenschwerpunkt benannt. Daraus sowie aus dem 
Landesentwicklungsprogramm ergibt sich die Erforderlichkeit, die industrielle Substanz zu er-
halten, weiterzuentwickeln und strukturelle Erneuerungen durch Betriebsgründungen und Neu-
ansiedlungen voranzutreiben. Insbesondere im Rahmen der strukturellen Erneuerung und Wei-
terentwicklung ist es neben der Erhaltung der industriellen Substanz besonders unter Berück-
sichtigung der industriellen Entwicklung in Schwedt/Oder innerhalb der letzten Jahre ebenso 
wichtig, Möglichkeiten zusätzlicher industrieller Ansiedlungen bzw. Investitionen planerisch vor-
zubereiten bzw. zu sichern. 
 
Diesem Grundsatz der letztendlich bauleitplanerischen Sicherung industrieller Investitionen am 
"Standort Schwedt/Oder" dient auch der für das Gesamtgebiet der LEIPA durch die Stadt in den 
90-er Jahren aufgestellte Bebauungsplan "Kuhheide II", welcher seit dem August 2004 rechts-
kräftig ist. Dieser Bebauungsplan bildete bisher die Grundlage für die Weiterentwicklung eines 
modernen Produktionsstandortes der Papierindustrie durch die LEIPA, die jedoch bedingt durch 
die mit der wirtschaftlichen Weiterentwicklung verbundenen baulichen Maßnahmen dazu führte, 
dass die planungsrechtlich verfügbaren Industriegebietsflächen weitgehend ausgeschöpft sind. 
 
Um eine weitere, am (Welt-)Markt orientierte wirtschaftliche Entwicklung der Papierfabrik zu si-
chern, bedarf es gegenwärtig und künftig entsprechender baulicher Maßnahmen, die diese be-
absichtigte Entwicklung sicherstellen können. Da sich die LEIPA dabei aus der örtlichen Situati-
on heraus aber auch technologisch bedingt auf ihren bestehenden Standort konzentrieren 
muss, ist es beabsichtigt und notwendig, zusätzliche Industriegebiets- (erweiterungs-) flächen 
innerhalb des Werksgrundstückes zu entwickeln und planungsrechtlich zu sichern.  
 
Diese Planungen beziehen sich gegenwärtig auf zwei Teilbereiche innerhalb des Werksgelän-
des der LEIPA. Zum Einen ist eine Erweiterung der Industriegebietsfläche südlich der beste-
henden Betriebsanlagen geplant. Das dazu erforderliche Bebauungsplanverfahren wurde mit 
Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von Schwedt/Oder am 28. Juni 2007 eingeleitet.  
 
Zum Anderen ist es im Hinblick auf die geplante Errichtung einer Feststoff-Kesselanlage (In-
dustrieheizkraftwerk) und der technologisch bedingten Nebenanlagen notwendig, die bestehen-
de (nicht mehr ausreichende) Industriegebietsfläche im nordwestlichen Bereich des Werks-
grundstückes zu erweitern. 
 
Da diese wirtschaftliche Entwicklungsabsicht der LEIPA den o. g. grundsätzlichen städtebauli-
chen Entwicklungsabsichten der Stadt Schwedt/Oder (Sicherung und Weiterentwicklung des 
Industriestandortes Schwedt/Oder) und letztendlich auch den grundsätzlichen landesplaneri-
schen Zielvorstellungen des Landes Brandenburg entspricht, sah sich die Stadt veranlasst, die-
sen Bebauungsplan aufzustellen. 
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Erforderlich ist das Planverfahren insbesondere auf Grund der Tatsache, dass aus der vorhan-
denen bauplanungsrechtlichen Situation heraus (festgesetzter und rechtskräftiger Bebauungs-
plan "Kuhheide II") die beabsichtigte städtebauliche Weiterentwicklung nicht gesichert werden 
kann. Dabei soll der Bebauungsplan ausschließlich die Errichtung der geplanten Ersatzbrenn-
stofflager und -bearbeitungsanlagen bauplanungsrechtlich sichern, deren Funktionen im engen 
Zusammenhang mit der geplanten Feststoff-Kesselanlage stehen und die der Lagerung und 
Aufbereitung der erforderlichen Ersatzbrennstoffe dienen. Eine Errichtung dieser Anlagen un-
mittelbar am geplanten Standort der Feststoff-Kesselanlage ist auf Grund der örtlichen Verhält-
nisse nicht möglich, so dass auf einen Ausweichstandort orientiert werden muss. Das Plange-
biet ist im bisherigen Bebauungsplan als Grünfläche festgesetzt und somit nicht für industrielle 
Nutzungszwecke bebaubar.  
 
Neben dieser allgemeinen Erkenntnis war zum Zeitpunkt der Einleitung dieses Planverfahrens 
erkennbar,  
- dass Umnutzungen in der vorhandenen Grundstücksnutzung erforderlich sein werden, 
- dass Flächen für eine künftige Nutzung zu sichern sind, 
- dass Eingriffe in den Naturhaushalt zu erwarten sind, die einer intensiven Bewertung bedür-

fen und deren Ausgleich (soweit möglich) rechtlich gesichert werden muss, 
- dass es erforderlich sein wird, zur inhaltlichen Bewältigung der im Verfahrensverlauf auf-

tretenden Konflikte eine intensive Abwägung unter Einbeziehung der Ergebnisse der Um-
weltprüfung durchzuführen und 

dass weitere wechselseitige Spannungen im Gebiet und nach außen erwartet werden können. 
 
Die Notwendigkeit der Bewältigung dieser Aufgaben und Konflikte und die Erkenntnis, dass auf 
der Basis des bestehenden Bebauungsplans die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung und 
Ordnung nicht gesichert werden können, ließen letztendlich ein Planbedürfnis entstehen, das 
die Durchführung dieses öffentlich-rechtlichen Verfahrens und damit die Aufstellung dieses Be-
bauungsplanes erforderlich macht. 
 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
 
Da es im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für die Errich-
tung der "Feststoff-Kesselanlage mit Nebenanlagen" deutlich wurde, dass die bisher bestehen-
de Industriegebietsfläche innerhalb des LEIPA-Werksgeländes für die Umsetzung des Teilvor-
habens "Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage" nicht ausreicht, ist die LEIPA an die Stadt mit 
dem Anliegen herangetreten, für die Erweiterung der bestehenden Industriegebietsfläche die 
entsprechenden planungsrechtlichen Grundlagen zu schaffen. 
 
Dies ist unter bauplanungsrechtlichen Gesichtspunkten durch eine Änderung des bestehenden 
Bebauungsplans möglich oder durch die Aufstellung eines neuen Bebauungsplans, der nach 
seiner Rechtskraft den bestehenden Bebauungsplan im Geltungsbereich des neuen Bebau-
ungsplans ersetzt. Während bei der Bebauungsplanänderung der bestehende Plan grundsätz-
lich erhalten bleibt und nach Abschluss des Änderungsverfahrens lediglich die geänderten Teil-
inhalte des Plans die ursprünglichen Planinhalte ersetzen (alle übrigen nicht geänderten Plan-
inhalte bleiben bestehen), ersetzt ein neuer Bebauungsplan vollständig alle bisherigen Planin-
halte des ursprünglichen Plans für seinen Geltungsbereich.  
 
Da auf Grund der beabsichtigten Änderungen der bestehenden Planinhalte die Grundzüge der 
bisherigen Planung berührt werden, scheidet ein vereinfachtes Änderungsverfahren nach § 13 
BauGB aus. Somit ergeben sich bei einem möglichen Änderungsverfahren weder verfahrens-
technisch vereinfachende noch Zeit einsparende Effekte gegenüber dem Verfahren der (Neu-) 
Aufstellung eines Bebauungsplans. Hinzu kommt die Tatsache, dass die geplante Industriege-
bietserweiterung ausschließlich der planungsrechtlichen Sicherung der Errichtung von bauli-
chen Anlagen dienen soll, die für den Betrieb der Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage erfor-
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Plangebiet

derlich sind. Eine Festsetzung einer "allgemeinen" Industriegebietserweiterung ist in diesem Be-
reich des bisherigen Bebauungsplans "Kuhheide II" nicht das Ziel der Stadt. Insofern dient die 
Industriegebietserweiterung nur einem konkreten Vorhaben, welches letztendlich durch die 
LEIPA vorbereitet wird. 
 
Unter Berücksichtigung dieser Zusammenhänge sah die Stadt Schwedt/Oder die Vorausset-
zungen gegeben, auf der Grundlage des Antrages der LEIPA die Einleitung eines vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplanverfahrens nach § 12 BauGB zu beschließen. 
 
I.2 Das Plangebiet 
 
I.2.1 Räumlicher Geltungsbereich 
 
Das Plangebiet befindet sich im nordöstlichen Bereich des Stadtgebietes von Schwedt/Oder auf 
dem Werksgelände der LEIPA. Außerhalb des Betriebsgrundstückes grenzen im Norden das 
Grundstück der "UPM-Kymmene Papier GmbH & Co. KG" und im Westen die Wohnsiedlung 
"Am Waldbad" und das Freibad der Stadt Schwedt/Oder an. Im Süden und Osten des Plange-
bietes erstreckt sich das Werksgelände der LEIPA. Die Größe des räumlichen Geltungsberei-
ches des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 2,65 ha. 
 
Die Grenzen des Geltungsbereiches werden durch Eintragung in die Planzeichnung (Teil A des 
Bebauungsplans) festgesetzt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Abb.: Lage des Plangebietes 
    im Stadtgebiet (rot markiert) 

 
 
 
I.2.2 Flächennutzung und Bebauungsstruktur 
 
Das Plangebiet ist im Wesentlichen unbebaut und wird teilweise durch einen lückenhaften 
waldartigen Baumbestand geprägt. 
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I.2.3 Eigentumsverhältnisse 
 
Das gesamte Plangebiet befindet sich im Privatbesitz. 
 
I.2.4 Erschließung 
 
Die gesamte Erschließung des Plangebietes erfolgt über das Werksgelände der LEIPA. Da es 
sich um privates Betriebsgelände handelt, bedarf das Plangebiet selbst keiner öffentlichen Ver-
kehrserschließung. Die Fragen der Ver- und Entsorgung mit stadttechnischen Medien erfolgt 
ebenfalls über den Bestand der LEIPA. 
 
I.2.5 Bodenmerkmale/Baudenkmale/Altlasten/Kampfmittel 
 
Aus der Denkmalliste des Landes Brandenburg ist zu erkennen, dass sich innerhalb des Plan-
gebietes weder Boden- noch Baudenkmale befinden.  
 
Ebenso liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass innerhalb des Plangebietes Flächen existie-
ren, deren Böden erheblich mit umweltgefährdenden Stoffen belastet sind. Die im Rahmen der 
Altlastenerkundung auf dem Gesamtgelände der LEIPA während des Bebauungsplanverfah-
rens "Kuhheide II" ermittelten Altlastenstandorte liegen außerhalb des Geltungsbereiches die-
ses vorhabenbezogenen Bebauungsplans. 
 
Kampfmittel 
 
Im Rahmen der während des Bebauungsplanverfahrens durchgeführten Behördenbeteiligung 
wurde durch den Zentraldienst der Polizei des Landes Brandenburg/Kampfmittelbeseitigungs-
dienst mit Schreiben vom 09.01.2008 mitgeteilt, dass der Geltungsbereich in einem Kampfmittel 
belasteten Gebiet liegt. Damit ergibt sich die Erforderlichkeit einer "Munitionsfreiheitsbescheini-
gung", die vor der Ausführung von Erdarbeiten vorliegen muss. Zum Nachweis der Kampfmittel-
freiheit hat die LEIPA entsprechende Maßnahmen zur Kampfmittelberäumung beauftragt, so 
dass die Stadt davon ausgehen kann, dass bezüglich der Munitionsfreiheitsbescheinigung die 
erforderlichen Maßnahmen zwischen dem Kampfmittelbeseitigungsdienst und der LEIPA abge-
stimmt sind. 
 
I.2.6 Räumliche Einordnung innerhalb des Stadtgebietes/ 
 Benachbarte Nutzungen 
 
Stadträumlich liegt das Plangebiet im nördlichen Bereich des Stadtgebietes und im nordwestli-
chen Randbereich des Werksgeländes der LEIPA. 
 
Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich südwestlich des Plangebietes (Wohnhäu-
ser und Werkswohnungen Thomas-Müntzer-Ring auf dem Werksgelände der LEIPA, Entfer-
nung ca. 150 m/Wohnhäuser im Bereich der Straße "Kuhheide", Entfernung ca. 750 m), west-
lich des Plangebietes (Wohnsiedlung "Am Waldbad", Entfernung ca. 250 m) und nordwestlich 
des Plangebietes (Wohngebiet in Vierraden, Siedlung "Am Rosengarten", Entfernung ca. 1,5 
km). 
 
Unmittelbar westlich an das Plangebiet angrenzend befinden sich das "Waldbad" mit Freibad 
und Liegewiesen sowie ein Sportplatzgelände. 
 
Nordöstlich des Plangebietes schließt sich das Werksgelände der "UPM-Kymmene Papier 
GmbH & Co. KG" an. Der überwiegende Teil der östlichen Geltungsbereichsgrenze liegt inner-
halb des bestehenden Werksgeländes der LEIPA. 
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I.2.7 Planerische Ausgangssituation 
 
Ziele der Raumordnung 
 
In der Stellungnahme vom 02. November 2007 hat die zuständige "Gemeinsame Landespla-
nungsabteilung" der Länder Brandenburg und Berlin mitgeteilt, dass das Planvorhaben den Zie-
len der Raumordnung vereinbar ist. Diese Vereinbarkeit wurde mit Stellungnahme vom 
12.07.2007 erneut bestätigt. 
 
Flächennutzungsplanentwurf 
 
Schwedt/Oder besitzt derzeit noch keinen wirksamen Flächennutzungsplan. Es liegt seit dem 
November 2001 ein Entwurf zum Flächennutzungsplan vor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Abb.: Auszug aus dem FNP-Entwurf 
  mit Darstellung des Plangebietes 
  (rot markiert) 

 
 
 
Im Entwurf des Flächennutzungsplans wird der überwiegende Teil des Geltungsbereiches als 
Grünfläche ohne nähere Zweckbestimmung dargestellt wird. Der östliche Randbereich wird als 
Industriegebietsfläche dargestellt. 
 
Bebauungsplan "Kuhheide II" 
 
Wie bereits unter Pkt. I.1 kurz erläutert überlagert der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit 
seinem Geltungsbereich den rechtskräftigen Bebauungsplan "Kuhheide II". Dieser setzt den 
Geltungsbereich bisher überwiegend als "Private Grünfläche" fest. Gleichzeitig wird diese Grün-
fläche als "Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft" festgesetzt. Diese Festsetzung wird ergänzt durch die textliche Festsetzung der 
Maßnahme M/7: 
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Fläche M/7 
Der innerhalb der Fläche existierende Biotopbestand ist zu erhalten und durch Ergänzungspflanzungen zu entwi-
ckeln. 
 
Die Fläche wird als Aufforstungsfläche festgesetzt. Die innerhalb der Fläche vorhandenen Waldflächen sind entspre-
chend der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation (hpnV) - KT -  zu unterpflanzen und durch Waldsäume zu er-
gänzen. Die vorhandenen Offenlandflächen und Baumgruppen sind entsprechend der heutigen potentiellen natürli-
chen Vegetation (hpnV) als Waldflächen aufzuforsten. Im Grenzbereich der Fläche zum GI ist ein 8,00 m breiter ge-
stufter Waldsaum auszubilden. 
 
Innerhalb der gesamten Fläche sind als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen anzupflanzen:  
 1.760 Bäume (Baumqualität als Auflage der Genehmigung gestrichen) 
 1.760 Bäume (Baumqualität als Auflage der Genehmigung gestrichen) 
 6.000  Sträucher. 

 
Zusätzlich zu dem Teil der bisher festgesetzten Grünfläche wird im östlichen Randbereich ein 
Teil des bereits festgesetzten Industriegebietes, welcher bisher überwiegend nicht überbaubar 
war, in den Geltungsbereich dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans einbezogen. Dieser 
Bereich soll künftig bebaubar sein. 
 
Landschaftsplan-Entwurf, Stand 1999 
 
Die einzelnen Darstellungen des Landschaftsplanentwurfs (Stand: 1999) für den Geltungsbe-
reich der Planung werden im Umweltbericht (Pkt. II.3.2.2.2) aufgeführt. 
 
I.3 Gesetzliche Voraussetzungen für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
 
Der Vorhabenträger, die LEIPA Georg Leinfelder GmbH, hat den Antrag auf Einleitung eines 
Bebauungsplanverfahrens nach § 12 BauGB (vorhabenbezogener Bebauungsplan) gestellt. 
 
Für das Vorhaben besteht auf der Grundlage des geltenden Bauplanungsrechts keine Geneh-
migungsfähigkeit, es besteht ein Planerfordernis. 
 
Das Vorhabengrundstück befindet sich im Eigentum der LEIPA. Im Durchführungsvertrag ver-
pflichtet sich der Vorhabenträger, das Vorhaben innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen 
sowie die Planungskosten zu tragen. 
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II. Planinhalt 
 
II.1 Entwicklung der Planungsüberlegungen/ 

 Allgemeine Ziele der Planung 
 
II.1.1 Entwicklung der Planungsüberlegungen 
 
Die LEIPA betreibt am Standort Schwedt/Oder eine Papierfabrik, u. a. bestehend aus drei Pa-
piermaschinen. Für den Produktionsprozess der Papiermaschinen werden Wasserdampf sowie 
Strom benötigt. Dampf wird gegenwärtig über eine Mitteldruckdampf-Kesselanlage mit sieben 
erdgasbetriebenen Großwasserraumkesseln bereitgestellt. Der Bedarf der LEIPA an Elektro-
energie wird bisher fast ausschließlich aus dem Landesnetz bezogen.  
 
Um Dampf und Strom künftig kostengünstig, zuverlässig und weitestgehend ohne den Einsatz 
von Primärbrennstoffen zu erzeugen, beabsichtigt die LEIPA den Bau einer Verbrennungsanla-
ge, in welcher neben den bei der Papierherstellung entstehenden (betriebseigenen) Faserrest-
stoffen und Rejekten (Form der Altpapierreststoffe) extern bezogene (Abfall-) Ersatzbrennstoffe 
eingesetzt werden sollen.  
 
Aus diesen Überlegungen heraus entstand die Planung, eine zweckentsprechende Feststoff-
Kesselanlage mit den dazugehörigen Nebenanlagen auf dem Werksgelände der LEIPA zu er-
richten. Bereits unter Pkt. I.1 wurde kurz erläutert, dass auf der Suche nach geeigneten "Freiflä-
chen" für die Errichtung dieser Anlagen innerhalb des Werksgeländes der LEIPA deutlich wur-
de, dass nur bedingt ausreichende "Baulücken" innerhalb des bestehenden Industriegebietes 
zur Verfügung stehen. 
 
Die Errichtung der Feststoff-Kesselanlage, der Rauchgasreinigungsanlage sowie der Nebenan-
lagen, wie Faserreststofflager, Anlagen zur Kesselspeisewasseraufbereitung, Kühlturmanlage 
oder Heizöllager, können weitestgehend auf bereits industriell genutztem bzw. als Industriege-
biet festgesetzten Boden errichtet werden. Dazu wurden bereits im Rahmen des PM4-Projektes 
(Papiermaschine 4) zwecks Einplanung einer kleineren Feststoff-Kesselanlage auf dem Werks-
gelände umfangreiche Abbrüche getätigt, Anlagen verlegt und Ersatzbauten hergestellt. Im Be-
reich der Feststoff-Kesselanlage ist der Platz jedoch nicht ausreichend, um hier auch das EBS-
Rohproduktlager (Ersatzbrennstoff-) mit der Rohstoffnachbearbeitung und der Fertigbrennstoff-
bevorratung zu errichten. 
 
Die im Rahmen der Projektplanung "Feststoff-Kesselanlage" durchgeführten Standortuntersu-
chungen innerhalb des Betriebsgeländes führten unter erforderlicher Berücksichtigung techno-
logischer Randbedingungen seitens der LEIPA zu dem Ergebnis, dass zur Errichtung der Er-
satzbrennstoffnachbereitungsanlage auf eine innerbetriebliche Fläche ausgewichen werden 
muss, die zwar technologisch geeignet und bisher noch nicht bebaut ist, die jedoch gleichzeitig 
durch den geltenden Bebauungsplan "Kuhheide II" als private Grünfläche festgesetzt ist. 
 
Das Gesamtvorhaben der LEIPA (Feststoff-Kesselanlage mit Nebenanlagen) bedarf einer Ge-
nehmigung nach dem BImSchG, denn es ist in der 4. BImSchV4 unter Nr. 8.1a) Spalte 1 aufge-
führt.  
 
Sowohl für diese nach § 4 BImSchG erforderliche immissionsschutzrechtliche Genehmigung als 
auch für die nach § 13 BImSchG durch die immissionsschutzrechtliche Genehmigung konzent-
rierte Baugenehmigung nach § 67 BbgBO5 ist es eine Voraussetzung, dass dem Vorhaben kei-
                                                 
4  Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1997 

(BGBl. I S. 504), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2470) 
5  Brandenburgische Bauordnung vom 16. Juli 2003 (GVBl. I/03, S. 210), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-

setzes vom 28. Juni 2006 (GVBl. I/06, S. 74, 75) 
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ne öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegenstehen. Hierzu zählen auch die §§ 29 bis 38 
BauGB, welche die planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben regeln. 
 
Unter Berücksichtigung dieser rechtlichen Rahmenbedingungen und der im BImSchG-
Genehmigungsverfahren durchgeführten Untersuchungen zur bauplanungs- und bauordnungs-
rechtlichen Genehmigungsfähigkeit des Gesamtvorhabens gelangte die für die BImSchG-
Genehmigung zuständige Landesbehörde zu der Entscheidung, dass eine durch die LEIPA an-
gestrebte Befreiung von den Festsetzungen des bisherigen Bebauungsplans "Kuhheide II" zur 
Erlangung der BImSchG-Genehmigung rechtswidrig ist. Folglich wurde es erforderlich, die be-
stehenden bauplanungsrechtlichen Verhältnisse zu ändern, um die Zulässigkeitsvoraussetzun-
gen für die Errichtung und den Betrieb der EBS-Anlage zu schaffen. 
 
II.1.2 Generelle Zielvorstellung des Plans 
 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird das Ziel verfolgt, die bestehende Industrie-
gebietsfläche auf dem Betriebsgelände der LEIPA gemäß den Anforderungen des Vorhabens 
geringfügig zu erweitern. Dieses Grundanliegen dient dem Zweck, für einzelne Teile des Ge-
samtvorhabens "Feststoff-Kesselanlage" (siehe hierzu Pkt. II.2 Vorhabenbeschreibung) die er-
forderlichen bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für deren Zulässigkeit zu schaffen und 
die notwendige immissionsschutzrechtliche Genehmigung zu erlangen. Gleichzeitig soll der Be-
bauungsplan die rechtsverbindliche Grundlage für eine geordnete städtebauliche Weiterent-
wicklung innerhalb des Werksgeländes der LEIPA herstellen, in deren Ergebnis sowohl die wirt-
schaftlichen (privaten) Belange der LEIPA als auch die bestehenden öffentlichen Belange ihren 
entsprechenden Niederschlag finden.  
 
II.2 Vorhabenbeschreibung "Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage" 
 (Auszüge aus den BImSchG-Genehmigungsunterlagen der LEIPA) 
 
II.2.1 Gesetzliche Einordnung 
 
Das geplante Vorhaben zur Errichtung und dem Betrieb der Feststoff-Kesselanlage mit Neben-
anlagen ist als Gesamtvorhaben gemäß Anhang der 4. Verordnung zur Durchführung des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes (4. BImSchV) wie folgt einzuordnen: 
- Nr. 8.1a Spalte 1 
 Anlagen zur Beseitigung oder Verwertung fester, flüssiger oder in Behältern gefasster gas-

förmiger Abfälle oder Deponiegas mit brennbaren Bestandteilen durch thermische Verfahren, 
insbesondere Entgasung, Plasmaverfahren, Pyrolyse, Vergasung, Verbrennung oder eine 
Kombination dieser Verfahren 

 
Gleichzeitig ist die geplante Gesamtanlage darüber hinaus in die Anlage 1 des Gesetzes über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) folgendermaßen eingeordnet: 
- Spalte 1 Nr. 8.1.1 
 Errichtung und Betrieb einer Anlage zur Beseitigung oder Verwertung von festen, flüssigen 

oder in Behältern gefassten gasförmigen Abfällen oder Deponiegas mit brennbaren Bestand-
teilen durch thermische Verfahren, insbesondere Entgasung, Plasmaverfahren, Pyrolyse, 
Vergasung, Verbrennung oder eine Kombination dieser Verfahren, ausgenommen Fälle der 
Nummern 8.1.2 und 8.1.4 

 
Daher ist gemäß § 3 Abs. 1 UVPG eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchzuführen. 
Diese wurde im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens durchge-
führt. 
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Genehmigungsverfahren nach Bundes-Immissionsschutzgesetz 
 
Auf Grund dieser gesetzlichen Rahmenbedingungen sind zum Antrag auf Genehmigung der 
Gesamtanlage nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz durch die LEIPA umfangreiche An-
tragsunterlagen erstellt worden, in denen das Gesamtvorhaben detailliert beschrieben und sei-
ne Auswirkungen auf die Umwelt ermittelt wurden.  
 
Im Rahmen dieses Genehmigungsverfahrens fand die öffentliche Auslegung der Genehmi-
gungsanträge sowie der dazugehörigen Unterlagen in der Zeit vom 14.02.2007 bis einschließ-
lich 13.03.2007 u. a. in der Stadtverwaltung Schwedt/Oder statt und der Öffentlichkeit war Ge-
legenheit zur Einsichtnahme während der Dienststunden gegeben. 
 
Die form- und fristgerechten Einwendungen zum Genehmigungsantrag wurden während eines 
Erörterungstermins am 15.05.2007 in Schwedt/Oder erörtert. 
 
Nach Durchführung des erforderlichen immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens 
gemäß § 10 BImSchG hat das zuständige Landesumweltamt Brandenburg mit Entscheidung 
vom 25. Januar 2008 die Genehmigung für die Errichtung und den Betrieb der Feststoff-
Kesselanlage als Gesamtvorhaben erteilt. 
 
II.2.2 Anlagenbeschreibung 
 
Das Vorhaben dient der Errichtung der in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung be-
zeichneten  
"Betriebseinheit (BE) 6.6.2: Brennstoff-Annahme, -Nachbereitung, -Lagerung" 
bestehend aus: 
- Anlieferung, Nachbereitung und Lagerung der Ersatzbrennstoffe (EBS)/Rejekte 
- Faserreststoff (FR)-Brennstofflagerung und �beschickung zur FSK-Anlage (Feststoffkessel-

Anlage) 
- EBS-/Rejekte-Brennstoffbeschickung zur FSK-Anlage. 
 
Mit dem Vorhaben soll ein neues Lager für Ersatzbrennstoffe und Rejekte (EBS-Rohprodukt-
lager) errichtet werden, was letztendlich folgende bauliche Anlagen zur Folge hat: 
- Ersatzbrennstoffbunker mit Annahme/Roh- und Fertigproduktbunker, 
- Ersatzbrennstoffnachbearbeitung/Abluftsystem/Entstaubungsanlage, 
- Funktionsräume, 
- optional eine CO2 � Inertisierungsanlage, 
- ein Regenrückhalte- und �versickerungsbecken sowie  
- Teile der für den geschlossenen Brennstofftransport zur Feststoff-Kesselanlage erforderli-

chen Förderanlage. 
 
Für die Brennstoffanlieferung, die Lagerung und den Transport der Festbrennstoffe werden 
zwei unabhängige Hauptsysteme errichtet: 
- Brennstoffanlieferung und Lagerung für Faserreststoffe (FR), Zuführung FSK mit 

zugehörigem Abluftsystem zur Verbrennungsluft FSK 
- Brennstoffanlieferung, Nachbereitung und Lagerung für Rejekte und externe 

Ersatzbrennstoffe (EBS) mit zugehörigem Abluftsystem zur Verbrennungsluft FSK 
 
Faserreststoffe (FR) 
 
Die Faserreststoffe aus der Produktion fallen an den vorhandenen Faserreststoffpressenge-
bäuden PM 1 (Papiermaschine) und PM 3 sowie an der neuen PM 4 an und werden an den 
Übergabestellen mit einem Rohrgurtförderer (Pipe-Conveyor) oder mittels Trogkettenförderer 
aufgenommen und über unterschiedliche Faserreststoffförderwege transportiert. 
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Rejekte und Ersatzbrennstoffe (EBS)  
 
Die Rejekte fallen an den Altpapieraufbereitungsanlagen für die vorhandenen Papiermaschinen 
an. Die Nachbereitung der Rejekte, d.h. Zerkleinerung und Fremdstoffabscheidung, wird an den 
Anfallstellen der Papiermaschinen vorgenommen. Die Rejekte werden mittels LKW und Contai-
ner auf dem Betriebsgelände bis zur Abkippstelle der Rejekte/EBS-Anlieferung transportiert.  
 
Die Ersatzbrennstoffe werden per LKW aus einer oder mehreren mechanisch oder mechanisch-
biologischen Aufbereitungsanlagen angeliefert. Die Anlieferungs- und Nachbereitungshalle 
(EBS � Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage) besitzt im Anlieferbereich (Ost-Seite der Anla-
ge) 5 Abkippstellen, in die die Transportfahrzeuge in einen Tiefbunker/Rohproduktbunker ab-
kippen. Dabei sind 3 Abkippstellen für Kippfahrzeuge (bis zu 90 m³) und 2 Abkippstellen für 
Walking Floor Fahrzeuge (bis zu 90 m³) vorgesehen. Die Transportfahrzeuge fahren rückwärts 
an die überdachten Entladestellen. Die Annahmestellen  werden für die jeweiligen LKW-
Ausführungen mit entsprechendem Verladewetterschutz ausgestattet. Die Abladelogistik erfolgt 
mittels einer automatisch gesteuerten Ampelanlage und automatisch gesteuerten Rolltoren an 
den Entladestellen. 
 
Das Volumen des Rohproduktbunkers beträgt ca. 7.000 m³. Die Auslagerung der Rejekte (Roh-
produkte) aus dem Rohproduktbunker und EBS erfolgt mittels einer Krananlage mit zwei Grei-
ferkränen. Die Rohprodukte werden von einem Kran in je eine der beiden Dosiersysteme abge-
laden. Über drehzahlgeregelte Dosiersysteme und mittels Gurtförderer mit Wiegeeinrichtung er-
folgt der Transport des EBS-Rohproduktes zur Siebanlage. In der Siebanlage erfolgt eine Tren-
nung von Über- und Unterkorn. Aus der Unterkornfraktion werden durch Magnetförderer Fe-
Teile ausgetragen und einem Störstoff-Container zugeführt. Nach Abtrennung der Fe-Teile aus 
dem Überkorn-Stoffstrom wird dieser auf 2 Zerkleinerungsaggregate geschickt. Das zerkleinerte 
Überkorn wird gemeinsam mit dem Unterkorn über Schwingförderer auf NE-Abscheidern von 
NE-Teilen befreit. Die NE-Fraktion landet in einem Störstoff-Container. Das EBS-Fertigprodukt 
wird im Fertigproduktbunker (17.000 m³) zwischengelagert oder direkt über ein Wägeband in 
Richtung Pipe-Conveyor(Rohrgurtförderer)/FSK-Anlage transportiert. Die Beschickung der bei-
den Aufgabesysteme aus dem Fertigproduktbunker erfolgt mit einem Kran des Rohstoffbun-
kers. 
 
Anlieferung und Betriebszeit 
 
Die Kapazität der Anliefer- und Lagerhalle für EBS beträgt ca. 5 Tage und kann damit ein ver-
längertes Feiertagswochenende ohne Anlieferung überdauern.  
 
Gemäß Nebenbestimmung 5.1 der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung vom 25.01.2008 
sind für die BE 6.2.2 folgende Betriebszeiten bindend: 
- Brennstoffumschlag in der EBS-Halle, d. h., die Nachbereitung der Brennstoffe, das Einla-

gern, Umstapeln (über Pipe-Conveyor zum Feststoffkessel): 
 täglich von 00.00 bis 24.00 Uhr 
- Brennstoffannahme: 
 montags bis freitags von 06.00 bis 22.00 Uhr 
 samstags von 06.00 bis 14.00 Uhr. 
 
Unter Berücksichtigung der in den Genehmigungsunterlagen enthaltenen Zahlenangaben ist bei 
den Anlieferungen tags (6:00 bis 22:00 Uhr) mit einem durchschnittlichen Fahraufkommen von 
9 LKW/Stunde und ausnahmsweise nachts (22:00 bis 6:00 Uhr) mit einem maximalen Fahrauf-
kommen von 3 LKW/Stunde zu rechnen, was zumindest montags bis freitags einem Transport-
aufkommen von ca. 168 LKW/ganztags (einschl. nachts) entspricht.  
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Die Brennstoff-Lagerhalle ist eine geschlossene Halle, die mit einer Absauganlage ausgestattet 
ist. Über eine Filteranlage wird der abgesaugte Staub abgeschieden und die gereinigte Abluft 
als Verbrennungsluft der Kesselanlage zugeführt, während der Filterstaub wieder dem EBS-
Transportsystem zugegeben wird.  
 
Der Vorhaben- und Erschließungsplan ist als Anlage 1 Bestandteil dieser Begründung. 
 
II.2.3 Sonstiges 
 
Grün- und Freiflächenplan 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans umfasst ca. 2,65 ha. In Vorbe-
reitung des Aufstellungsbeschlusses wurde sich bei der Festlegung des Geltungsbereichs 
räumlich eng an den baulichen Ausdehnungen der vorhabenbezogenen Anlagen orientiert, so 
dass der Anteil an Flächen innerhalb des Geltungsbereiches, der nicht Vorhaben bedingt über-
baut wird, gering ist. Für den überwiegenden Teil dieser Flächenanteile sollen die bisherigen 
Planfestsetzungen des Bebauungsplans "Kuhheide II" aufgegriffen werden, so dass innerhalb 
der Projektunterlagen auf ein Grün- und Freiflächenplan verzichtet werden kann. 
 
Verkehrserschließung 
 
Die direkte Verkehrserschließung der Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage erfolgt über das 
Betriebsgelände der LEIPA. Die Zufahrt zum Betriebsgelände der LEIPA erfolgt über die Straße 
Kuhheide.  
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II.3 Umweltbericht 
 
II.3.1 Grundlagen 
 
II.3.1.1 Vorbemerkung zur Rechtslage 
 
Mit der Einführung einer generellen Umweltprüfung (UP) als Bestandteil des Aufstellungsverfah-
rens für Bauleitpläne wird die Vorgehensweise zur Zusammenstellung des umweltrelevanten 
Abwägungsmaterials in der Bauleitplanung einheitlich und vollständig im Baugesetzbuch gere-
gelt. Im Rahmen dieser Umweltprüfung sind die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswir-
kungen der Planung zu ermitteln und in einem als Umweltbericht bezeichneten Teil der Begrün-
dung zu beschreiben und zu bewerten; die Öffentlichkeit und die Behörden werden im Rahmen 
des Aufstellungsverfahrens für den Bauleitplan beteiligt und die Ergebnisse der Beteiligung in 
der Abwägung berücksichtigt.  
 
Die Umweltprüfung bezieht sich auf die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB genannten Belange des 
Umweltschutzes einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Diese Belange 
sind insbesondere: 
a)  die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge 

zwischen ihnen sowie auf die Landschaft und auf die biologische Vielfalt, 
b)  die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung 

und der europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des BNatSchG6, 
c)  umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevöl-

kerung insgesamt, 
d)  umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 
e)  die Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwäs-

sern, 
f)  die Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie, 
g)  die Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 

Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts, 
h)  die Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverord-

nung zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der europäischen Gemeinschaft festgelegten 
Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden,  

i)  die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den o-
ben genannten Buchstaben a, c und d 

 
II.3.1.2 Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
 
Der Untersuchungsgegenstand der Umweltprüfung sind der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
"Kuhheide IV" und die durch die Planung verursachten Umweltauswirkungen. Dabei bezieht 
sich die Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB auf das, "was nach gegenwärtigem Wissens-
stand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des 
Bauleitplans angemessenerweise verlangt werden kann." 
 
Bei der Bestimmung des Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung konnte sich die 
Stadt im Wesentlichen auf den Untersuchungsrahmen des parallel laufenden BImSchG-
Genehmigungsverfahrens für die Gesamtanlage stützen, da das hier zu prüfende Planverfahren 
die Errichtung und den Betrieb eines Vorhabens sichern soll, welches Bestandteil des Gesamt-
vorhabens "Feststoff-Kesselanlage" ist und als dieser an allen Untersuchungen im Rahmen der 
Erstellung der Antragsunterlagen für das BImSchG-Genehmigungsverfahren beteiligt war. 

                                                 
6  Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege � Bundesnaturschutzgesetz � (BNatSchG) vom 25. März 2002 

(BGBl. I S. 1193), zuletzt geändert durch Gesetz vom 12.12.2007 (BGBl. I S. 2873; 2008, 47) 
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Räumliche Abgrenzung des Untersuchungsraumes 
  
Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes im Rahmen der UVS für das Gesamtvorhaben 
FSK-Anlage berücksichtigt die Ist-Situation und die Planung. Grundsätzlich wurden bei der Ab-
grenzung projektbedingte direkte und indirekte Auswirkungen sowie ökologische Funktionsein-
heiten und naturräumliche Gegebenheiten berücksichtigt. Das Untersuchungsgebiet wurde ab-
hängig vom zu untersuchenden Schutzgut mit einem "Umgriff" um das Vorhabengelände be-
grenzt, in der Regel 100 - 200 m. Schutzgutbezogen erfolgte eine Erweiterung des Untersu-
chungsraumes. Der Untersuchungsraum ergab sich vor allem aus dem Wirkraum der Immissi-
onsprognose, der mit 5 km um den Schornstein der Feststoff-Kesselanlage angenommen wird. 
 
Untersuchungsraum der Umweltprüfung für den Bebauungsplan 
Für die Umweltprüfung im Planverfahren zur Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage kann der 
Untersuchungsraum planbedingt relativiert werden. Insbesondere der 5 km "Umgriff" um den 
Schornstein der FSK-Anlage ist vernachlässigbar, da sich die Auswirkungen der EBS-Anlage 
auf einen erheblich geringeren Wirkraum reduzieren. Dies liegt hauptsächlich an der grundsätz-
lich geschlossenen Bauweise der erheblichen EBS-Anlagenbestandteile und an den relativ 
räumlich eng begrenzbaren umweltrelevanten Auswirkungen des Vorhabens. Hauptkriterien für 
die Abgrenzung der Untersuchungsräume sind die Reichweiten der Auswirkungen der Planung 
sowie die an das Plangebiet angrenzenden Nutzungen mit ihren besonderen Empfindlichkeiten 
sowie die örtlichen Gegebenheiten. 
 
Seitens der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde wurde im Rahmen der frühzeitigen Be-
hördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB mitgeteilt, dass für den räumlichen Untersuchungs-
bereich der Umweltprüfung der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans als 
ausreichend angesehen wird. Seitens des Landesumweltamtes, Regionalabteilung Ost, wurde 
darüber hinausgehend im Rahmen der frühzeitigen Behördenbeteiligung empfohlen, die Aus-
wirkungen der Planung auf die Verkehrsbewegungen im Umfeld des Plangebietes zu beachten 
und entsprechende vertiefende Untersuchungen auf der Grundlage der DIN 18005 "Schall-
schutz im Städtebau"7 vorzunehmen. 
 
Unter Berücksichtigung dessen und der vorliegenden Ergebnisse der Antragsunterlagen für das 
BImSchG-Genehmigungsverfahren der FSK-Gesamtanlage sowie unter Berücksichtigung städ-
tischer Ansprüche an die Umweltprüfung wurden u. a.: 
 
- die Untersuchungsräume für die Schutzgüter Boden, Kulturgüter und sonstige Sachgüter auf 

das Vorhabengrundstück begrenzt, da durch die Wirkfaktoren der Planung und die örtlichen 
Gegebenheiten keine darüber hinausgehenden Auswirkungen verursacht werden, 

- die Untersuchungsräume für die Schutzgüter Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt und 
Wasser ebenfalls im Wesentlichen auf das Vorhabengrundstück begrenzt sowie auf die Ge-
samtfläche der im rechtskräftigen Bebauungsplan in unmittelbarer Umgebung des Geltungs-
bereiches festgesetzten Grünfläche, die Teil des "Ausgleichskonzeptes" dieses bestehenden 
Bebauungsplans ist,  

- die Untersuchungsräume für die Schutzgüter Mensch, Gesundheit des Menschen und Be-
völkerung soweit gefasst, dass die sensiblen Nutzungen (Wohnnutzungen der Siedlung "Am 
Waldbad" und die "Werkswohnungen") einbezogen sind.  

 
Der Untersuchungsraum für das Schutzgut Landschaft berücksichtigt die Sichtbeziehungen, die 
im Zusammenhang mit der Planung stehen und in der engeren und weiteren Umgebung des 
Plangebietes wahrgenommen werden. 

                                                 
7  DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau", darin enthalten sind u. a. Orientierungswerte (Beurteilungspegel) für eine 

angemessene Berücksichtigung des Schallschutzes in der städtebaulichen Planung 
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Weitere Einzelheiten zur räumlichen Ausdehnung der Untersuchungsräume werden (sofern er-
forderlich) innerhalb der nachfolgenden schutzgutbezogenen Prüfung der Umweltbelange dar-
gelegt. Auf die Festlegung eines Untersuchungsraumes für die Schutzgüter Klima/Luft kann un-
ter Berücksichtigung der umweltrelevanten Auswirkungen des Planvorhabens verzichtet werden 
(siehe Darlegungen zum Schutzgut Klima/Luft). 
 
Auf eine gesonderte grafische Darstellung des Untersuchungsraumes für die Umweltprüfung 
wird verzichtet. 
 
Inhaltliche Abgrenzung (Umwelterheblichkeit) 
 
Folgende umwelterheblichen Wirkfaktoren des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die 
Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage können prinzipiell auftreten:  
 - Flächeninanspruchnahme 
 - Lärmimmission 
 - Schadstoffimmission (Luftschadstoffe inkl. Staub, Abfall, Abwasser) 
 - Geruchsimmission 
 - Lichtimmission 
 - Erschütterungen 
 - visuelle Wirkung 
 - Gefährdung durch die Anlage (Störfall) 
 
Nicht alle Schutzgüter gem. § 1 BauGB brauchen dabei in gleicher Art und Weise oder über-
haupt von diesen Wirkfaktoren betroffen sein. Vorhaben spezifisch und am konkreten Untersu-
chungsraum ist zu prüfen, ob die prinzipiell in Betracht kommenden Wirkfaktoren überhaupt und 
in welcher Art und Weise (anlagen- oder betriebsbedingt8) auf die Schutzgüter wirken.  
 
Das Auftreten der Wirkfaktoren bei diesem Vorhaben und deren Ausmaß werden im Rahmen 
der Umweltprüfung wie folgt beurteilt: 
 
Flächeninanspruchnahme 
Die Errichtung der Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage einschl. Nebenanlagen und eines 
Regenrückhaltbeckens verursacht eine Anlagen bezogene Flächeninanspruchnahme. Empfind-
lich gegenüber dieser Flächeninanspruchnahme sind bezogen auf das Vorhaben die Schutzgü-
ter Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, Boden, Wasser/Grundwasser sowie Kulturgüter und 
sonstige Sachgüter. Somit ist der Wirkfaktor Flächeninanspruchnahme untersuchungserheblich. 
 
Lärmimmissionen 
Die betriebsbedingten Lärmimmissionen der Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage, resultie-
rend aus dem Betrieb der Anlage selbst sowie der Versorgung der Anlage mit Ersatzbrennstof-
fen mit LKW, sind grundsätzlich untersuchungserheblich. Zur Untersuchung der Lärmaspekte 
konnte einerseits auf bereits vorliegende Schallgutachten aus den BImSchG-Geneh-
migungsunterlagen zurückgegriffen werden. Andererseits wurden auch unter Beachtung der 
Ergebnisse der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung innerhalb des bisherigen 
Planverfahrens zusätzlich zwei schalltechnische Untersuchungen separat durchgeführt, um die 
Lärmauswirkungen des Planvorhabens auch unter städtebaulichen Planungsaspekten bewerten 
zu können. 

                                                 
8 Anlagen- (d. h. vorhabens-) bedingte- und betriebsbedingte Konflikte werden auf der Grundlage der verfügbaren 

Daten ermittelt. Hierbei werden unter betriebsbedingten Konflikten die durch das Vorhaben verursachten zusätzli-
chen Auswirkungen infolge des Betriebes im Vergleich zum Ist-Zustand verstanden. Die baubedingten Konflikte 
sind zeitlich auf die Bauphase beschränkt und werden im Rahmen der Umweltprüfung zum Planverfahren nicht 
näher betrachtet. Deren Betrachtung erfolgt im konkreten BImSchG-Verfahren. Als anlagenbedingte Konflikte 
werden die vom Vorhaben als bauliche Anlage hervorgerufenen zusätzlichen Auswirkungen im Vergleich zum Ist-
Zustand verstanden. 
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Schadstoffimmissionen 
Mit Ausnahme evtl. auftretender Staubimmissionen während der Phase der Errichtung der Er-
satzbrennstoffnachbereitungsanlage (Bauphase) konnten aus den vorliegenden Untersuchun-
gen keine Anhaltspunkte ermittelt werden, die eine vertiefende Betrachtung planbedingter 
Schadstoffimmissionen erforderlich machten. 
 
Innerhalb der Umweltprüfung zum Bebauungsplan untersuchungserhebliche Auswirkungen der 
Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage auf die Abwassersituation lassen sich aus den vorlie-
genden Untersuchungen nicht ableiten. Ebenso ergeben sich keine Anhaltspunkte dafür, dass 
der Anfall von Abfällen durch die EBS im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens untersu-
chungsrelevant ist. 
 
Geruchsimmissionen 
Auswirkungen für das Schutzgut Mensch durch betriebsbedingte Geruchsimmissionen können 
prinzipiell bei der Lagerung von Ersatzbrennstoffen, Rejekten und Faserreststoffen entstehen.  
 
Geruchsbelästigungen aus der EBS-Halle werden zwar durch bauliche oder betriebliche Maß-
nahmen (Absaugung gefährdeter Stellen, Kapselung von Förderern) vermieden bzw. möglichst 
gering gehalten, werden aber als untersuchungserheblich bewertet. 
 
Lichtimmissionen 
Aus den Antragsunterlagen zur BImSchG-Genehmigung geht hervor, dass Lichtimmissionen 
lediglich als baubedingte Lichtimmissionen untersuchungserheblich sind. Insofern ist deren Auf-
treten zeitlich beschränkt, eine weitere Untersuchung im Rahmen der Umweltprüfung erfolgt 
nicht. 
 
Erschütterungen 
Nach der DIN 4150, Teil 19 versteht man unter Erschütterungen Schwingungsemissionen und -
immissionen. Den vorliegenden Unterlagen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsan-
trages ist zu entnehmen, dass Erschütterungen durch den Betrieb der Ersatzbrennstoffnachbe-
reitungsanlage nicht hervorgerufen werden. Gleiches gilt für mögliche baubedingte Erschütte-
rungen, ausgelöst z. B. durch temporäre Rammarbeiten, die unter Berücksichtigung der ein-
schlägigen Sicherheitsvorschriften nur in geringem Umfang und zeitlich begrenzt auftreten wer-
den und daher ebenfalls nicht wesentlich sind. Zudem befinden sich keine Bodendenkmale in-
nerhalb und im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes. 
 
Erschütterungen sind somit nicht untersuchungserheblich.  
 
Visuelle Wirkung 
Im ursprünglichen Zustand hatte das Werk der LEIPA Georg Leinfelder GmbH zwei Schornstei-
ne, und zwar einen aus Stahlbeton mit 140 m Höhe und einen gemauerten mit 80 m Höhe. 
Durch verschiedene Baumaßnahmen sind diese in den letzten Jahren beseitigt worden. Dafür 
sind die beiden Schornsteine für die GWK-Anlage mit einer Höhe von ca.50 m errichtet worden. 
Im Zuge der Errichtung der FSK-Anlage ist die Errichtung eines ca. 100 m hohen Schornsteins 
geplant. 
 
Darüber hinaus stellen die bestehenden Papiermaschinen Baukörper dar, die im Zusammen-
hang mit dem bestehenden Gesamtensemble an baulichen Anlagen dazu führen, dass das 
LEIPA-Gelände aus der Sicht der Landschaft bereits seit vielen Jahrzehnten als Industriestand-
ort maßgeblich vorgeprägt ist.  

                                                 
9  DIN 4150: "Erschütterungen im Bauwesen", Teil 1: Vorermittlung von Schwingungsgrößen, 06/2001 
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Aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen (UVS zur FSK-Anlage) lassen sich keine An-
haltspunkte dafür herleiten, dass die Errichtung der Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage zu 
einer wesentlichen Veränderungen gegenüber dem bisherigen Landschaftsbild führt, so dass 
diesbezügliche Beeinträchtigung bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden. Visuelle Wirkun-
gen sind daher (unter Berücksichtigung des Vorhabens) im Ergebnis der UVS nicht untersu-
chungserheblich. 
 
Gefährdung durch die Anlage (Störfall) 
Das Vorhaben "Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage" stellt gemäß den Ergebnissen der UVS 
zur FSK-Anlage kein Vorhaben dar, das der 12. Verordnung des Bundesimmissionsschutzge-
setzes (Störfallverordnung) unterliegt. Aus den vorliegenden Untersuchungen ist zu entnehmen, 
dass Gefährdungen der Umwelt durch die EBS-Anlage infolge eines Störfalls nicht entstehen, 
so dass die "Störfallproblematik" im Rahmen der Umweltprüfung nicht untersuchungsrelevant 
ist. 
 
Weiterführende vertiefende Aussagen sind den einzelnen Schutzgutbetrachtungen zu entneh-
men. 
 
II.3.2 Einleitung 
 
II.3.2.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 
 
II.3.2.1.1 Angaben zum Standort 
 
Das Plangebiet befindet sich im nordöstlichen Bereich des Stadtgebietes von Schwedt/Oder auf 
dem Werksgelände der LEIPA, einem industriellen Altstandort. Das Betriebsgelände selbst ist 
Bestandteil des Siedlungsbereiches "Kuhheide", einem historisch gewachsenen, in erster Linie 
auf Grund industrieller Nutzung entstandenen, eigenständigen Gebiet, das auch heute vorran-
gig durch industrielle Nutzungen geprägt wird.  
 
Das "kompakte" Stadtgebiet mit den nächstgelegenen innerstädtischen Wohnbauflächen liegt 
ca. 1 km südwestlich des Plangebietes.  
 
Außerhalb des Betriebsgrundstückes grenzen im Norden das Grundstück der UPM-Kymmene 
Papier GmbH Co. KG und im Westen die Wohnsiedlung "Am Waldbad" und das Freibad der 
Stadt Schwedt/Oder an. Im Süden und Osten des Plangebietes erstreckt sich das Werksgelän-
de der LEIPA.  
 
Die nächstgelegenen Wohnnutzungen befinden sich südwestlich des Plangebietes (Wohnhäu-
ser und Werkswohnungen Thomas-Müntzer-Ring auf dem Werksgelände der LEIPA, Entfer-
nung ca. 150 m, die Wohnhäuser im Bereich der Straße "Kuhheide", Entfernung ca. 750 m) und 
westlich des Plangebietes (Wohnsiedlung "Am Waldbad", Entfernung ca. 250 m). In einer Ent-
fernung von ca. 1,5 km nordwestlich des Plangebietes liegt das Wohngebiet "Am Rosengarten" 
im Ortsteil Vierraden. 
 
Das Plangebiet ist im Wesentlichen unbebaut und wird durch einen lückenhaften waldartigen 
Baumbestand geprägt 
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II.3.2.1.2 Art des Vorhabens, Ziele des Plans 
 
Das Vorhaben dient der Errichtung der in der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung be-
zeichneten  
"Betriebseinheit (BE) 6.6.2: Brennstoff-Annahme, -Nachbereitung, -Lagerung" 
bestehend aus: 
- Anlieferung, Nachbereitung und Lagerung der Ersatzbrennstoffe (EBS)/Rejekte 
- Faserreststoff (FR)-Brennstofflagerung und �beschickung zur FSK-Anlage (Feststoffkessel-

Anlage) 
- EBS-/Rejekte-Brennstoffbeschickung zur FSK-Anlage. 
 
Mit dem Vorhaben soll ein neues Lager für Ersatzbrennstoff und Rejekte (EBS-Rohprodukt-
lager) errichtet werden (siehe hierzu auch Pkt. II.2.2) 
 
Zur planungsrechtlichen Sicherung und Zulässigkeit dieses Vorhabens wird der Geltungsbe-
reich überwiegend als Fläche für die Errichtung der Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage fest-
gesetzt. Ergänzend notwendige weitere Nutzungsdetaillierungen bzw. -beschränkungen werden 
durch Textfestsetzung getroffen. Das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird durch Festset-
zung der Grundflächenzahl sowie der höchst zulässige Höhe baulicher Anlagen bestimmt. Auf 
Grund der räumlich eng am Vorhaben orientierten Festsetzung der EBS-Anlagenfläche wird im 
Plan auf eine Festsetzung von Baugrenzen verzichtet.  
 
II.3.2.1.3 Umfang des Vorhabens sowie Bedarf an Grund und Boden 
 
Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 26.500 qm. Davon sind Altbestand/GI-Fläche 
aus "Kuhheide II" ca. 3.400 qm und Altbestand bzw. Erhalt/Maßnahmefläche M/7 aus "Kuhhei-
de II" ca. 4.300 qm, so dass durch den Bebauungsplan zusätzlich ca. 18.800 qm Bodenfläche 
planerisch für die Baugebietserweiterung in Anspruch genommen werden. Aufgrund der geplan-
ten Festsetzung einer Grundflächenzahl von 0,8 ergibt sich eine potentiell zusätzlich überbau-
bare neue Baugebietsfläche von ca. 15.000 qm. Unter Berücksichtigung dessen, dass der ü-
berbaubare GI-Anteil der Altbestand-Fläche ca. 2.700 qm beträgt (3.400 qm x 0,8) verbleibt in-
nerhalb des festgesetzten Baugebietes für die Errichtung der EBS-Anlage ein erhaltbares und 
entwickelbares Freiflächenpotential von ca. 4.400 qm. Der innerhalb des Geltungsbereiches 
verbleibende "Restflächenanteil" nicht in Anspruch genommener bisheriger Maßnahmenfläche 
M/7 (ca. 4.300 qm) soll als private Grünfläche festgesetzt bleiben. Gleichzeitig wird deren be-
reits bestehende Festsetzung als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Ent-
wicklung von Boden, Natur und Landschaft erhalten und diese Fläche wird grundsätzlich von 
einer künftigen Bebauung ausgeschlossen. 
 
II.3.2.2 Festgelegte Ziele des Umweltschutzes einschlägiger Fachgesetze und Fachpläne, 
 sofern für den Bebauungsplan von Bedeutung und deren Berücksichtigung 
 
II.3.2.2.1 Fachgesetze 
 
Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Für das Bebauungsplanverfahren ist der in § 1a Abs. 2 BauGB geforderte sparsame und scho-
nende Umgang mit Grund und Boden und die Eingriffsregelung nach § 1a Abs. 3 BauGB zu 
beachten. 
 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 
 
Beachtlich sind insbesondere die Bewertung der durch den Bebauungsplan verursachten Ein-
griffe in Natur und Landschaft nach dem BNatSchG sowie die sich aus § 21 BNatSchG erge-
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bende Verpflichtung, über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz der zu erwartenden 
Eingriffe nach den Vorschriften des Baugesetzbuches (also im Bebauungsplanverfahren) zu 
entscheiden. Darüber hinaus sind im Planverfahren die sich aus § 42 des BNatSchG ergeben-
den Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und Pflanzenarten (Ar-
tenschutz) zu beachten. 
 
Artenschutz nach BNatSchG  
In § 42 BNatSchG wird der Schutz besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten geregelt. 
Danach ist es verboten, 
1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-

letzen, zu töten oder ihre Entwicklungsformen, Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten der 
Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Teile oder Entwicklungs-
formen abzuschneiden, abzupflücken, aus- oder abzureißen, auszugraben, zu beschädigen 
oder zu vernichten, 

3. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten an ihren 
Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnli-
che Handlungen zu stören, 

4. Standorte wild lebender Pflanzen der streng geschützten Arten durch Aufsuchen, Fotografie-
ren, Filmen der Pflanzen oder ähnliche Handlungen zu beeinträchtigen oder zu zerstören. 

 
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 
 
Zweck dieses Gesetzes ist es, Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden, das Wasser, die At-
mosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter vor schädlichen Umwelteinwirkungen zu 
schützen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen.  
 
Deshalb sind die Umweltauswirkungen der Planung aus immissionsschutzrechtlicher Sicht so 
zu betrachten, dass sich in Folge der Planung keine Nutzungsbeschränkungen oder Beein-
trächtigungen für bestehende bzw. durch verbindliche Bauleitplanungen festgesetzte Nutzun-
gen ergeben. Für das Vorhaben sind insbesondere die umweltrelevanten Auswirkungen in 
Form von Immissionen sowohl durch Lärm als auch durch Luftschadstoffe und Geruch zu be-
trachten.  
 
Brandenburgisches Naturschutzgesetz (BbgNatSchG) 
 
Vergleichbar mit den Umweltschutzzielen des Bundesnaturschutzrechtes sind auch auf Lan-
desebene die Bewertung der durch den Bebauungsplan verursachten Eingriffe in Natur und 
Landschaft beachtlich sowie die sich daraus ergebenden Verpflichtungen zur Vermeidung, den 
Ausgleich und den Ersatz von zu erwartenden Eingriffen. Da diese Umweltschutzziele bereits 
auf der Grundlage der bundesrechtlichen Gesetzgebung berücksichtigt werden, sind aus dem 
Landesrecht resultierend im Rahmen der Umweltprüfung insbesondere die bestehenden 
Schutzgebiete sowie die nach Landesrecht gesetzlich geschützten Teile von Natur und Land-
schaft beachtlich. 
 
Nationalpark "Unteres Odertal" 
Der Nationalpark "Unteres Odertal" wurde am 27. Juni 1995 mit dem Gesetz zur Errichtung ei-
nes Nationalparks (Nat-PUOG) endgültig gesichert und gewährleistet die Erhaltung des Unteren 
Odertals als naturnahe bzw. natürliche Flussaue. Der Nationalpark ist in drei Zonen gegliedert. 
Die höchste Schutzkategorie stellt die Zone I dar, die als Totalreservat der natürlichen Sukzes-
sion überlassen ist. Dieser Bereich liegt mit einer Entfernung von mindestens 5 km zum LEIPA-
Gelände. In der Schutzzone II sind biotoppflegende Maßnahmen vorgesehen; sie umfasst den 
gesamten Talbereich von der Ho-Frie-Wa bis zur Oder. Die Zone III liegt im Landschaftsschutz-
gebiet und bildet einen Puffer zum Kerngebiet des Nationalparks. 
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Zweck des Nationalparks ist es, das Untere Odertal mit seiner in Mitteleuropa besonderen Au-
enlandschaft, ihrem artenreichen Tier- und Pflanzenbestand, den zahlreichen Feuchtbiotopen, 
Wiesen und Auwäldern sowie die Stromaue begleitenden Hangwälder im Verbund mit anderen 
Wäldern und Trockenstandorten zu schützen, zu pflegen, zu erhalten und in ihrer natürlichen 
Funktion zu entwickeln.  
 
Der Nationalpark besitzt als Vogelschutzgebiet besondere Bedeutung für den Durchzug, die 
Rast und die Überwinterung von Zugvögeln.  
 
Naturschutzgebiet (NSG) "Unteres Odertal" 
Der Nationalpark "Unteres Odertal" ist zu 100 % als NSG "Unteres Odertal" ausgewiesen. 
 
Landschaftsschutzgebiet "Nationalparkregion Unteres Odertal" 
Die südliche Grenze des LSG verläuft nördlich von Gatow, in einem Abstand von ca. 3,5 km 
zum Plangebiet, und liegt damit bereits außerhalb eines erheblichen Untersuchungsraumes. 
 
Gesetzlich geschützte Biotope nach § 32 BbgNatSchG 
Im Plangebiet kommen keine gemäß § 32 BbgNatSchG gesetzlich geschützten Biotope vor. 
 
Sonstige Schutzgebiete 
 
FFH-Gebiete/Vogelschutzgebiete (EU SPA) 
In der Nähe der geplanten EBS-Anlage befinden sich folgende Natura 2000-Gebiete: 
 
- FFH-Gebiet Nr. 150, Unteres Odertal (nordöstlich in einer Entfernung von ca. 2,5 km und 

südöstlich in einer Entfernung von ca. 800 m zum Gesamt-Vorhabenort) 
- Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA) Unteres Odertal (östlich des Betriebsgeländes der 

LEIPA in einer Entfernung von ca. 100 m) 
 
Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange bei der Planaufstellung 
 
Eine vertiefende Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange der für das Planverfahren 
maßgeblichen Fachgesetze erfolgte bereits im Rahmen der umfangreichen Untersuchungen zur 
Herstellung der Unterlagen für das BImSchG-Genehmigungsverfahren der Feststoffkesselanla-
ge insgesamt. Die maßgeblichen Untersuchungsergebnisse wurden dabei im Rahmen der Um-
weltverträglichkeitsstudie des Gesamtvorhabens sowie im Rahmen weiterer separater Fachgut-
achten (u. a. Immissionsprognose, Schallgutachten etc.) erarbeitet. Da das Planvorhaben "Er-
satzbrennstoffnachbereitungsanlage" Teil des Gesamtvorhabens "FSK-Anlage" ist, hat es an 
sämtlichen Untersuchungen und Prüfungen in Vorbereitung der BImSchG-Genehmigung teilge-
nommen. Durch den vorhabenbezogenen Charakter des Bebauungsplans können die im Rah-
men des BImSchG-Verfahrens erarbeiteten Untersuchungsergebnisse in die Umweltprüfung 
des Planverfahrens übernommen werden.  
 
Auf Grund des städtebaulichen Grundgedankens des Bauleitplanverfahrens wurden zusätzlich 
zu den bereits vorliegenden Untersuchungsergebnissen zwei separate Schallgutachten beauf-
tragt, in denen unter besonderen städtebaulichen Gesichtspunkten die Lärmwirkungen des 
Vorhabens auf benachbarte Wohnnutzungen untersucht wurden. 
 
Die Berücksichtigung der Untersuchungsergebnisse erfolgt, soweit erforderlich und rechtlich 
möglich, durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan bzw. für den Fall, wo einzelne 
Erfordernisse nicht innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans gesichert werden 
können, durch Aufnahme zweckentsprechender Maßnahmen in den Durchführungsvertrag zum 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan. 
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II.3.2.2.2 Fachplanungen 
 
Flächennutzungsplanentwurf, Stand 2001 
 
Es liegt seit dem November 2001 ein Entwurf zum Flächennutzungsplan vor, in dem der über-
wiegende Teil des Geltungsbereiches als Grünfläche dargestellt wird (siehe Pkt. I.2.7). 
 
Bebauungsplan "Kuhheide II" 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan überlagert mit seinem Geltungsbereich teilweise den 
rechtskräftigen Bebauungsplan "Kuhheide II". Dieser setzt den Geltungsbereich bisher über-
wiegend als "Private Grünfläche" fest. Gleichzeitig wird diese Grünfläche als "Fläche für Maß-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft" festgesetzt.  
 
Diese Festsetzung wird ergänzt durch die textliche Festsetzung der Maßnahme M/7: 
 
Fläche M/7 
Der innerhalb der Fläche existierende Biotopbestand ist zu erhalten und durch Ergänzungspflanzungen zu entwi-
ckeln. 
 
Die Fläche wird als Aufforstungsfläche festgesetzt. Die innerhalb der Fläche vorhandenen Waldflächen sind entspre-
chend der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation (hpnV) - KT -  zu unterpflanzen und durch Waldsäume zu er-
gänzen. Die vorhandenen Offenlandflächen und Baumgruppen sind entsprechend der heutigen potentiellen natürli-
chen Vegetation (hpnV) als Waldflächen aufzuforsten. Im Grenzbereich der Fläche zum GI ist ein 8,00 m breiter ge-
stufter Waldsaum auszubilden. 
 
Innerhalb der gesamten Fläche sind als Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen anzupflanzen:  
 1.760 Bäume (Baumqualität als Auflage der Genehmigung gestrichen) 
 1.760 Bäume (Baumqualität als Auflage der Genehmigung gestrichen) 
 6.000  Sträucher. 

 
Zusätzlich zu dem Teil der bisher festgesetzten Grünfläche wird im östlichen Randbereich ein 
Teil des bereits festgesetzten Industriegebietes, welcher bisher überwiegend nicht überbaubar 
war, in den Geltungsbereich dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans einbezogen. Dieser 
Bereich soll künftig bebaubar sein. 
 
Landschaftsplan-Entwurf, Stand 1999 
 
Der Entwurf des Landschaftsplans Schwedt/Oder vom Juli 1999 stellt für die Plangebietsfläche 
im nördlichen Bereich "naturnaher Laub- und Mischwald/Aufforstung" und im südlichen Bereich 
"Grünfläche" ohne besondere Zweckbestimmung dar. Die Grünflächendarstellung wurde in den 
FNP-Entwurf übernommen. 
 
Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange bei der Planaufstellung 
 
Eine vertiefende Berücksichtigung der Ziele und Umweltbelange der für das Planverfahren 
maßgeblichen Fachplanungen erfolgte bereits im Rahmen der umfangreichen Untersuchungen 
zur Herstellung der Unterlagen für das BImSchG-Genehmigungsverfahren der Feststoff-
kesselanlage insgesamt. Da das Planvorhaben "Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage" Teil 
des Gesamtvorhabens "FSK-Anlage" ist, hat es an sämtlichen Untersuchungen und Prüfungen 
in Vorbereitung der BImSchG-Genehmigung teilgenommen.  
 
Auf Grund des vorhabenbezogenen Charakters des Bebauungsplans können die im Rahmen 
des BImSchG-Verfahrens erarbeiteten Untersuchungsergebnisse in die Umweltprüfung des 
Planverfahrens übernommen werden.  
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Gegenstand der Untersuchungen war dabei auch der bestehende Bebauungsplan "Kuhheide 
II", weil durch diesen die künftige Gebietsentwicklung bereits unter Berücksichtigung der zum 
Zeitpunkt der Planaufstellungen geltenden Fachplanungen verbindlich festgesetzt wurde.  
 
Auf Grund dessen, dass der Flächennutzungsplan als Entwurf besteht, ist seine Berücksichti-
gung insbesondere unter planungsrechtlichen Gesichtspunkten zu relativieren. (siehe Pkt. 
II.5.1) 
 
Die Berücksichtigung der vorliegenden Fachplanungen erfolgt während der Planaufstellung und 
der Umweltprüfung.  
 
II.3.3 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 
II.3.3.1 Bestandsaufnahme des derzeitigen Umweltzustandes 
 einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete,  
 die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden 
 
II.3.3.1.1 Vorbemerkung 
 
Wie bereits unter II.3.1.2 dargelegt, wurde durch die Stadt die räumliche Ausdehnung des Un-
tersuchungsumfanges der Umweltprüfung schutzgutbezogen differenziert vorgenommen, je-
weils in Abhängigkeit der zu erwartenden Einwirkbereiche möglicher Auswirkungen. Dabei wur-
de den Empfehlungen aus der frühzeitigen Behördenbeteiligung gefolgt, so dass der räumliche 
Untersuchungsumfang vordergründig auf das Plangebiet beschränkt wurde. Sofern von diesem 
Grundsatz abgewichen wurde, erfolgt bei der jeweiligen schutzgutbezogenen Betrachtung der 
entsprechende Hinweis. 
 
II.3.3.1.2 Schutzgut Mensch/menschliche Gesundheit/Bevölkerung 
 
Die schutzwürdigen Ansprüche des Menschen können an Hand der Siedlungsfunktionen dar-
gestellt werden. Unter Siedlungsfunktion werden die an den Siedlungsraum gebundenen Anfor-
derungen des Menschen verstanden, von denen das Wohnen und die Ansprüche an das 
Wohnumfeld zu den wesentlichsten gehören. 
 
Wohnen 
 
Innerhalb des Plangebietes leben keine Menschen, deren Ansprüche im Zuge der Umweltprü-
fung zu berücksichtigen wären. Da jedoch von vornherein nicht ausgeschlossen werden konnte, 
dass erhebliche Auswirkungen des Vorhabens auf die Menschen in der Nachbarschaft des 
Plangebietes auftreten, wurde der Untersuchungsraum auf die nächstgelegenen Wohnnutzun-
gen erweitert. Grundlage dafür bildeten die im Rahmen der vorliegenden Fachgutachten und 
mit den zuständigen Landesbehörden (Landesumweltamt) abgestimmten Immissionsorte: 
- Wohnsiedlung "Am Waldbad", westlich des Plangebietes/ 
 Entfernung zum Pangebiet ca. 250 m 
- Wohnhäuser und Werkswohnungen Thomas-Müntzer-Ring, südwestlich des Plangebietes/ 
 Entfernung zum Plangebiet ca. 150 m 
- Wohnhäuser im Bereich der Straße "Kuhheide", südlich des Plangebietes/ 
 Entfernung ca. 750 m 
 
Auf eine Berücksichtigung der Wohnsiedlung "Am Rosengarten" in Vierraden, nordwestlich des 
Plangebietes, in einer Entfernung von ca. 1,5 km, wurde unter Berücksichtigung der Untersu-
chungsergebnisse der UVS verzichtet.  
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Südwestlich der Straße Kuhheide existieren neben gewerblichen Nutzungen auch kleingärtne-
risch genutzte Flächen. Südlich an das Betriebsgelände der LEIPA grenzen das Flussbett der 
alten Welse und Grünflächen an, südwestlich und südlich bestehen einzelne Wohngrundstücke. 
Östlich des LEIPA-Geländes, im Anschluss an die Ho-Frie-Wa, sind keine Siedlungsnutzungen 
zu verzeichnen, da sich hier die als Nationalpark ausgewiesene Oderaue erstreckt.  
 
Lärm 
Auf Grund des bestehenden Industriestandortes "Kuhheide" weisen die schutzbedürftigen 
Wohnnutzungen eine Vorbelastung durch Lärm auf, die im Wesentlichen aus dem Verkehrslärm 
der Straße "Kuhheide" resultiert, verursacht durch die bereits stattfindenden An- und Abtrans-
porte von Gütern per LKW der unterschiedlichen Nutzer des Industriestandortes. Dabei ist an-
zunehmen, dass auf Grund der bestehenden Papiermaschinen der überwiegende Verkehrslärm 
im Bereich der Straße Kuhheide durch den Transportverkehr verursacht wird, der im Zusam-
menhang mit dem Produktionsstandort der LEIPA auftritt. Die Ergebnisse der separat zum Be-
bauungsplanverfahren durchgeführten schalltechnischen Untersuchungen haben jedoch ge-
zeigt, dass gegenwärtig die Verkehrslärmbelastungen (Pegelwerte) im Bereich der Straße Kuh-
heide und den Werkswohnungen grundsätzlich noch unterhalb der Orientierungswerte der DIN 
18005 liegen bzw. in deren Grenzbereich. 
 
An Hand regelmäßig durch die LEIPA durchzuführender Lärmmessungen innerhalb und außer-
halb des Betriebsgeländes kann davon ausgegangen werden, dass die Lärmbelastungen an-
grenzender Wohnnutzungen durch den betriebsbedingten Lärm der LEIPA unterhalb der ge-
setzlichen Richtwerte liegen. 
 
Luftschadstoffe und Gerüche 
Den Untersuchungen der Umweltverträglichkeitsstudie zur FSK-Anlage ist zu entnehmen, dass 
die Empfindlichkeit des Menschen gegenüber Schadstoffimmissionen/Luftschadstoffen über 
den Luftpfad mit Ausnahme der Industrie-, Gewerbe- und Verkehrsflächen, die selbst Emissi-
onsquellen sind, aufgrund der bestehenden Vorbelastung als mittel eingestuft wird. 
 
Erholung  
 
Das Plangebiet liegt innerhalb des Privatgrundstückes der LEIPA und steht für eine Erholungs-
nutzung nicht zur Verfügung.  
 
Bei der westlich des Plangebietes liegenden Freizeit- und Erholungsfläche "Waldbad" handelt 
es sich um eine Erholungsfläche von gesamtstädtischer Bedeutung, die positiv das Wohnum-
feld der Gesamtbevölkerung prägt. In Ergänzung der Untersuchungen im Rahmen des 
BImSchG-Verfahrens ist dieser Bereich in die Umweltprüfung im Rahmen des Bebauungsplan-
verfahrens einzubeziehen. 
 
Bewertung 
 
Infolge der seit Jahrzehnten stattfindenden Nutzung des LEIPA-Geländes durch die Papierin-
dustrie bestehen Vorbelastungen durch Lärm- und Schadstoffimmission sowie durch Geruchs-
immissionen. 
 
II.3.3.1.3 Schutzgut Tiere und Pflanzen/biologische Vielfalt 
 
Unter Beachtung der eingegangenen Hinweise zur räumlichen Abgrenzung des Untersuchungs-
raumes der Umweltprüfung (frühzeitige Behördenbeteiligung)  sowie der vorliegenden Ergeb-
nisse der UVP zur FSK-Anlage erfolgte die Bestandsaufnahme des Schutzgutes im Wesentli-
chen auf das Plangebiet bezogen. 
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Pflanzen 
 
Der Geltungsbereich ist Bestandteil des Betriebsgeländes der LEIPA und wird innerhalb der mit 
Pflanzen bewachsenen Bereiche im Wesentlichen durch einen Kiefernforstbestand geprägt, der 
mit seinem Umfang von ca. 1,25 ha als Wald im Sinne des LWaldG10 zu bewerten ist. Bei der 
restlichen, nicht als Wald anzusehenden Fläche innerhalb des Geltungsbereiches handelt es 
sich um Ruderal- und Pionierfluren auf teilweise stark verdichteten Flächen des Werksgeländes 
sowie um Zierrasen vor den Bürogebäuden. Der Biotopwert für den bewaldeten Bereich wird mit 
gering bis maximal mittel angesetzt, die übrigen Flächen haben aufgrund der Verdichtung und 
zeitweiligen Befahrung nur eine sehr geringe Bedeutung.  
 
Die mit dem Bebauungsplan "Kuhheide II" innerhalb des Geltungsbereiches festgesetzten 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind noch 
nicht umgesetzt worden. 
 
Aus den vorliegenden Untersuchungsergebnissen der UVS sowie der durchgeführten Eingriffs-
ermittlung im Zuge der Erarbeitung der BImSchG-Unterlagen lassen sich keine Anhaltspunkte 
dafür ableiten, dass ein besonders schützenswerter Pflanzenbestand innerhalb des Geltungs-
bereiches existiert. Nach § 32 BNatSchG geschützte Biotope wurden nicht ermittelt. 
 
Tiere 
 
Ähnlich der Situation bezüglich des Pflanzenbestandes konnten aus den Untersuchungsergeb-
nissen der UVS sowie der durchgeführten Eingriffsermittlung im Zuge der Erarbeitung der 
BImSchG-Unterlagen keine Anhaltspunkte dafür gefunden werden, dass innerhalb des Gel-
tungsbereiches ein besonders zu berücksichtigender Tierbestand existiert. 
 
Für die Existenz von Tieren, die dem besonderen Artenschutz nach § 42 BNatSchG unterlie-
gen, konnten aus der UVS ebenso keine Anhaltspunkte abgeleitet werden. 
 
Bewertung 
 
Aus den vorliegenden umfangreichen Untersuchungsergebnissen des BImSchG-Verfahrens 
lassen sich keine Hinweise auf eine besonders zu berücksichtigende Artenausstattung des 
Plangebietes sowohl hinsichtlich des Pflanzen- als auch des Tierbestandes ableiten. Die im 
Plangebiet vorkommenden Biotoptypen weisen insgesamt eine geringe ökologische Wertigkeit 
auf (Kiefernforst dominiert) bzw. sind durch menschliche Nutzungen (Gebäudeumfahrungen, 
Lagerflächen, Stromtrasse) überformt. Nach § 32 BbgNatSchG geschützte Biotoptypen sowie 
besonders geschützte Arten nach dem BNatSchG sind im Plangebiet nicht betroffen. 
 
II.3.3.1.4 Schutzgut Boden 
 
Der im Plangebiet vorhandene Boden stellt keine Bodenart dar, die aus Sicht des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege als besonders bedeutsam einzustufen wäre. Auf Grund der bis-
her nicht erfolgten Überbauung ist die Bodenversiegelung gering zu bewerten. Im Ost- und 
Südbereich des Plangebietes ist der Boden durch "wilde" Fahr- und Abstellflächen verdichtet. 
 
Detailuntersuchungen zum Plangebiet enthalten die im Rahmen der Erarbeitung der Antragsun-
terlagen zur BImSchG-Genehmigung erstellten Gutachten und Untersuchungen. Für das Ge-
samtvorhaben liegt ein Baugrundgutachten einschl. Untersuchungen zum Grundwasser vor.  

                                                 
10  Waldgesetz des Landes Brandenburg (LWaldG) vom 20.04.2004 (GVBI. I S. 137), zuletzt geändert durch Gesetz 

vom 21.06.2007 (GVBl. I S. 106) 
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Bewertung 
 
Den vorliegenden Unterlagen zum BImSchG-Verfahren ist zu entnehmen, das der Boden im 
Plangebiet über eine geringe bis sehr geringe Bodengüte verfügt. Bodenbelastungen durch Alt-
lasten sind nicht bekannt. Im Rahmen der Behördenbeteiligung des Bebauungsplanverfahrens 
wurde mitgeteilt, dass der Geltungsbereich in einem Kampfmittel belasteten Gebiet liegt, so 
dass vor der Ausführung von Erdarbeiten eine "Munitionsfreiheitsbescheinigung" vorliegen 
muss. 
 
II.3.3.1.5 Schutzgut Wasser 
 
Innerhalb des Plangebietes sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Im Untersuchungsge-
biet des Gesamtvorhabens FSK-Anlage ist der Grundwasserflurabstand des oberen Grundwas-
serleiters sehr unterschiedlich: Der Grundwasserflurabstand auf den Talterrassen, in denen 
auch der Gesamtvorhabenbereich liegt, beträgt in Abhängigkeit von der Morphologie 2,6 m bis 
4,7 m. Der Obere Grundwasserleiter ist hier weitgehend ungeschützt und ungespannt, er kom-
muniziert mit dem Wasser der Ho-Frie-Wa. Die hohe Durchlässigkeit der Sande verhindert eine 
gute Pufferung der Schadstoffe.  
 
Das anfallende Niederschlagswasser versickert derzeit im Plangebiet ungehindert. 
 
Detailuntersuchungen zum Plangebiet enthalten die im Rahmen der Erarbeitung der Antragsun-
terlagen zur BImSchG-Genehmigung erstellten Gutachten und Untersuchungen. Für das Ge-
samtvorhaben liegt ein Baugrundgutachten einschl. Untersuchungen zum Grundwasser vor.  
 
Trinkwasserschutzgebiete 
Das Plangebiet liegt nicht innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten. 
 
Bewertung 
 
Das Plangebiet ist aufgrund des sandigen Ausgangsmaterials und der bisher überwiegend feh-
lenden Überbauung durch eine hohe Grundwasserneubildungsrate gekennzeichnet. Gleichzei-
tig ist das Grundwasser gegenüber flächenhaft eindringenden Schadstoffen wegen der durch-
lässigen und pufferungsarmen Deckschichten stark gefährdet. 
 
II.3.3.1.6 Schutzgut Luft und Klima 
 
Luft 
 
Das Plangebiet liegt in unmittelbarer Nähe des Betriebsgeländes der LEIPA. Von dem Betriebs-
standort der LEIPA gehen ebenso wie von den umliegenden Betrieben und dem Lieferverkehr 
Schadstoffemissionen aus, die lokal zu Belastungen führen können. Insbesondere Immissio-
nen, die in den Morgenstunden durch die Industrieanlagen sowie Liefer- und Berufsverkehr 
vermehrt entstehen, können bei Inversionswetterlagen im Tagesverlauf nur geringfügig ver-
dünnt werden und stellen dann eine Dauerbelastung für den Raum dar. Die Anlagen der Papier-
fabrik unterliegen den Regelungen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und werden vom 
Landesumweltamt Brandenburg überwacht. 
 
Detailuntersuchungen zum Plangebiet enthalten die im Rahmen der Erarbeitung der Antragsun-
terlagen zur BImSchG-Genehmigung erstellten Gutachten und Untersuchungen. Für das Ge-
samtvorhaben liegt eine Immissionsprognose auf der Grundlage der TA-Luft vor.  
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Bewertung 
 
Den vorliegenden Untersuchungen zur BImSchG-Genehmigung ist zu entnehmen, dass im Be-
reich des Gesamtvorhabens von einer geringen Vorbelastung im Sinne der TA Luft bezüglich 
der aufgeführten Schadstoffe auszugehen ist, sofern diesbezüglich Immissionswerte festgelegt 
sind.  
 
Klima 
 
Das Großklima Brandenburgs ist von einem ozeanisch-kontinentalen Übergangsklima geprägt, 
Schwedt/Oder ist hierbei dem "stärker kontinental beeinflussten Binnentiefland" zuzuordnen. 
Das Plangebiet liegt im Einflussbereich des Niederungsklimas der Odertalniederung. Die loka-
len Klimaverhältnisse werden durch die naturräumlichen Gegebenheiten, das Relief sowie die 
Oberflächenbeschaffenheit einschließlich der Art des Pflanzenbewuchses bestimmt.  
 
Bewertung 
 
Die an das Plangebiet grenzenden dicht bebauten Flächen der LEIPA sind aufgrund des hohen 
Versiegelungsgrades und des gleichzeitig geringen Vegetationsanteils sowie der zum Teil dich-
ten Bebauung als klimatisch belasteter Bereich zu bezeichnen. Dem Plangebiet selber, als dar-
an unmittelbar angrenzende, unbebaute und teilweise mit Waldbäumen bestandenen Fläche, 
kann auf Grund seiner geringen räumlichen Ausdehnung im Bestand keine klimatische Bedeu-
tung zugesprochen werden.  
 
II.3.3.1.7 Landschaft 
 
Der Industriestandort "Kuhheide" befindet sich auf der "Erhöhung" einer Talsandinsel, die von 
den Niederungsbereichen des Oderbruchs und der "Alten Welse" umgeben ist. Die auf der "Er-
höhung" bisher errichteten Industrieanlagen bestimmen das Erscheinungsbild weit in den Land-
schaftsraum hinein. Besonders markant sind die Anlagen der bestehenden beiden Papierfabri-
ken (LEIPA und UPM Kymmene), dabei insbesondere die Papiermaschinen und Schornsteine. 
Von dem auf der Talsandinsel ehemals vorhandenen Wald sind nur noch Rudimente in Form 
von größeren und kleineren Baumgruppen aus Kiefern und Eichen vorhanden.  
 
Die Flächen, die das Industriegebiet "Kuhheide" insgesamt umgeben, lassen sich in zwei Berei-
che unterscheiden: 
- den Raum der Niederung von Welse und Oder  
- die Bereiche weiterer baulicher Nutzungen.  
 
Der Niederungsbereich im Süden wird begrenzt durch die kanalisierte "Alte Welse", deren Ver-
lauf durch den zu beiden Seiten verlaufenden Damm bestimmt wird. Zwischen Welse und In-
dustriegebiet besteht ein etwa 20 m breiter Vegetationsstreifen aus Gehölzen und Bäumen, der 
die Niederung vom Industriegebiet teilweise räumlich - visuell abgrenzt. Weiter südlich schließt 
sich der Niederungsbereich mit den Welse-Altarmen an. Hier bestehen noch naturnahe Niede-
rungsbereiche, die mit ihren vernässten Schilfbeständen und dem Rest der Welse-Altarme auf 
das ursprüngliche Landschaftsbild dieses Raumes hinweisen. Die östlich an das Plangebiet an-
grenzende Ho-Frie-Wa bildet schon die zweite Schutzzone des sich an den Kanal anschließen-
den Nationalparks "Unteres Odertal". Die kaum vorhandene Ufervegetation des Kanals zu bei-
den Seiten führt zu einer erheblichen visuellen Beeinträchtigung des Nationalparks durch die 
vorhandenen Industrieanlagen. Die Anlagen der Papierfabrik sind fast vollständig einsehbar.  
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Nördlich und westlich des Plangebiets grenzen weitere Bebauungen an. Dies sind sowohl In-
dustrieanlagen einer weiteren Papierfabrik als auch Wohnbebauung und Sport- und Freizeitan-
lagen sowie weitere Gewerbestandorte und Kleingartensiedlungen. Die umliegenden Bereiche 
werden von Kiefernbaumgruppen durchsetzt, die vorwiegend nur noch in zurückgedrängten 
Restbeständen vorhanden sind.  
 
Bewertung 
 
Das Plangebiet hat auf Grund seiner räumlichen Ausdehnung eine relativ geringe Bedeutung 
für das Landschaftsbild insgesamt. Die Nähe zum Erholungsbereich "Waldbad" ist zu berück-
sichtigen. Der teilweise lückenhafte Baumbestand bewirkt keine besondere Prägung auf das 
Landschaftsbild. 
 
II.3.3.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Kulturgüter 
Baudenkmale und Bodendenkmale sind innerhalb des Plangebietes nicht bekannt.  
 
Sachgüter 
Als betroffenes Sachgut ist ausschließlich der Waldbaumbestand zu nennen, der innerhalb des 
Plangebietes aufgrund seiner Bestockung mit Forstpflanzen nach § 2 LWaldG als Wald zu defi-
nieren ist.  
 
Bewertung 
 
Das Plangebiet verfügt über eine geringe Bedeutung als Sachgut auf Grund des teilweise vor-
handenen Waldbaumbestandes. 
 
II.3.3.1.9 Wechselwirkungen 
 
Die Prüfung der Wechselwirkungen beschränkt sich entsprechend den europarechtlichen Vor-
gaben auf das übergreifende Verhältnis zwischen Naturhaushalt und Landschaft, den Men-
schen und den Sach- und Kulturgütern, soweit diese Aspekte sich wechselseitig beeinflussen.  
 
Im Ergebnis der Bestandsaufnahme sind im Wesentlichen folgende Wechselwirkungen augen-
scheinlich: 
 
- Wechselwirkungen innerhalb des Wirkungsgefüges Naturhaushalt und Landschaft 
  
 Bedingt durch den teilweisen Waldbestand im Plangebiet und die bisher zumindest in Teilen 

des Plangebietes wenig ausgeprägte menschliche Beeinflussung der natürlichen Situation 
sind Wechselwirkungen zwischen Tieren, Pflanzen, dem Boden, dem Wasser, der Luft, dem 
Klima und der Landschaft zu vermuten, die letztendlich jedoch typisch für diese (noch) be-
grenzte natürliche Situationen sind.  

 
 Ungehinderte Niederschlagsversickerung im Plangebiet und Grundwasseranreicherung 

(Wechselwirkung Boden - Wasser), Lebensraum für Tiere und Pflanzen (Wechselwirkung 
Tiere - Pflanzen - Boden - Wasser - Luft - Klima - Landschaft) oder der Waldbewuchs als 
Charakteristikum der Natürlichkeit und der natürlichen Vielfalt (Wechselwirkung Landschaft - 
Pflanzen/Tiere) sind Beispiele für diese Wechselwirkungen. 
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- Wechselwirkungen innerhalb des Wirkungsgefüges Naturhaushalt/Landschaft - 

Mensch - Kulturgüter/Sachgüter 
 
 Augenscheinlich ist hier der Waldbestand als wirtschaftlicher Faktor (Wechselwirkung Pflan-

zen - Mensch - Sachgut) zu nennen.  
 
 Darüber hinaus übernimmt der Wald grundsätzlich auch klimatische Funktionen für den 

Menschen (Wechselwirkung Pflanzen - Klima - Mensch), wobei deren Wirkung auf Grund der 
geringen räumlichen Ausdehnung des Plangebietes zu relativieren ist. Zu benennen ist auch 
die Prägung des Plangebietes durch das benachbarte LEIPA-Gelände (Wechselwirkung 
Sachgut - Mensch - Naturhaushalt/Landschaft). 

 
Bewertung 
 
Die Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass sowohl im Inneren des Plangebietes als auch nach 
außen Wechselwirkungen zwischen einzelnen Schutzgütern zu erwarten sind und dass die 
Schutzgüter sich gegenseitig in unterschiedlichem Maß beeinflussen. Insofern existiert eine 
"Vernetzung" innerhalb des Wirkungsgefüges der einzelnen Schutzgüter, welche es entspre-
chend bei der Beurteilung der Planauswirkungen zu berücksichtigen gilt. Allerdings ist die 
Wirkweise der Wechselwirkungen unter Berücksichtigung der geringen räumlichen Ausdehnung 
des Plangebietes zu relativieren. 
 
II.3.3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes  
 bei Durchführung der Planung 
 
Hier geht es letztendlich um eine auf die umweltrelevanten Auswirkungen bezogene Prüfung 
der Planung und deren Umsetzung. Dabei werden die Ergebnisse der Bestandsaufnahme be-
rücksichtigt, so dass einzelne Schutzgutaspekte auf Grund ermittelter fehlender Relevanz im 
Rahmen des Planverfahrens nicht weiter untersucht werden. Darüber hinaus werden vorder-
gründig die im Rahmen der Umweltverträglichkeitsstudie zum Gesamtvorhaben FSK-Anlage 
ermittelten, sog. "betriebsbedingten" Auswirkungen betrachtet, da deren Wirkung dauerhaft ist. 
Die kurzzeitig während der Bauphase auftretenden Umweltauswirkungen sind regelmäßig Ge-
genstand des BImSchG-Verfahrens und der entsprechenden Genehmigung und bedürfen in der 
Umweltprüfung zum Planverfahren keiner vertiefenden Betrachtung. 
 
Bei Durchführung der Planung ist folgende Entwicklung zu prognostizieren: 
 
II.3.3.2.1 Schutzgut Mensch/menschliche Gesundheit/Bevölkerung 
 
Auf Grund der Ergebnisse der Bestandsaufnahme wird im Rahmen der Umweltprüfung der Un-
tersuchungsraum sowohl hinsichtlich der Wohnfunktionen als auch der Erholungsfunktionen auf 
die unmittelbare Umgebung des Plangebietes ausgedehnt, da das Plangebiet selbst über diese 
Funktionen weder gegenwärtig verfügt noch die Planung diesen Zwecken dient. 
 
Lärm I/TA Lärm 
 
Zur Untersuchung der Lärmaspekte wurde für das BImSchG-Verfahren ein separates Schall-
gutachten nach den Kriterien der TA Lärm erstellt. Danach sind als maßgebende Schallquellen 
der EBS-Anlage die Gebäudeabstrahlung und der betriebliche LKW-Fahrverkehr zu definieren. 
 
Im Ergebnis der schalltechnischen Prognose innerhalb der Antragsunterlagen des BImSchG-
Verfahrens konnte festgestellt werden, dass bei einer Realisierung des Gesamtvorhabens FSK-
Anlage die Immissionsrichtwerte der TA-Lärm zur Tageszeit an den maßgeblichen Immissions-
orten (nahe gelegene Wohnnutzungen, siehe Pkt. II.3.3.1.2) um mindestens 22 dB(A) unter-
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schritten werden. Während der Nachtzeit zur ungünstigsten Stunde werden die Immissions-
richtwerte im Einwirkbereich um mindestens 10 dB(A) unterschritten.  
 
Die Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage war als Anlage an sämtlichen Berechnungen betei-
ligt, so dass auf der Grundlage der Gesamtergebnisse gewährleistet werden kann, dass auch 
unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastungen durch den Betrieb der FSK-
Gesamtanlage und der EBS-Anlage im konkreten Fall keine relevanten anlagebedingten Erhö-
hungen der Gesamtgeräuschbelastung in der Nachbarschaft des Plangebietes zu erwarten 
sind. 
 
Einzelheiten dieser Ermittlung der Lärmimmissionen sind im Schallgutachten dargelegt, wel-
ches den Antragsunterlagen zur BImSchG-Genehmigung beiliegt. 
 
Lärm II/DIN 18005 
 
Wie bereits unter Pkt. II.2.2 beschrieben, ist mit dem Betrieb der Ersatzbrennstoffnachberei-
tungsanlage eine Zunahme des Lieferverkehrs verbunden, da die "Beschickung" der Anlage im 
Wesentlichen mit Ersatzbrennstoffen erfolgt, die von externen Quellen bezogen werden. Das 
dadurch bedingte LKW-Verkehrsaufkommen macht sich einerseits innerhalb des Betriebsge-
ländes der LEIPA bemerkbar (Fahrten auf dem Betriebsgrundstück der LEIPA) und anderer-
seits wirkt es sich auf das Verkehrsaufkommen im Bereich der Straße Kuhheide aus. 
 
Im Rahmen der Untersuchungen zum BImSchG-Verfahren ist der betriebsinterne Werksver-
kehr, der zusätzlich durch den Betrieb der EBS-Anlage verursacht wird, in die Berechnungen 
der Schallprognose eingegangen. Umweltrelevante Auswirkungen ergaben sich daraus nicht 
(siehe oben: Lärm I). 
 
Während im Rahmen des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens für die FSK-
Anlage die Immissionsrichtwerte der TA Lärm11 sowohl für nach BImSchG genehmigungsbe-
dürftige als auch nicht genehmigungsbedürftige Anlagen heranzuziehen sind, erfolgt im Bebau-
ungsplanverfahren die Bewertung der Lärmauswirkungen auch unter Berücksichtigung der DIN 
18005. Beiden Normen liegen im Wesentlichen identische Richtwert zugrunde. 
 
Besonders der im Bebauungsplanverfahren zu berücksichtigende städtebauliche Schallschutz-
aspekt macht es erforderlich, auch die Zunahme des LKW-Verkehrs durch den Betrieb der 
EBS-Anlage auf der Straße Kuhheide in seiner Wirkung auf die angrenzenden Wohnnutzungen 
zu untersuchen. 
 
Auf Grund dessen ist im Rahmen dieses Bebauungsplanverfahrens ein separates Gutachten 
erstellt worden, welches die vorhabenbezogenen Verkehrsauswirkungen des Betriebes der Er-
satzbrennstoffnachbereitungsanlage auf die betroffenen Wohnnutzungen im Bereich der Straße 
Kuhheide zu ermitteln und zu beurteilen hatte. 
 
Im Ergebnis dieser Untersuchung ist festzustellen, dass mit dem Betrieb der EBS-Anlage unter 
Berücksichtigung des in den BImSchG-Genehmigungsunterlagen dargelegten LKW-Verkehrs 
davon auszugehen ist, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 an den ausgewählten Im-
missionsorten entlang der Straße Kuhheide sowohl tags als auch nachts teilweise überschritten 
werden, wobei besonders die Nachtwertüberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 
18005 mit bis zu 3,6 dB(A) als erheblich zu beurteilen sind. Orientierungswertüberschreitungen 
im Bereich der Werkswohnungen werden nicht prognostiziert.  

                                                 
11  Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm � TA Lärm vom 11.08.1998 
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Als Immissionsorte wurden im Schallgutachten drei Wohngebäude der Straße "Am Waldbad" 
gewählt, die eine unmittelbare Orientierung zur Straße Kuhheide haben, sowie das südliche 
Gebäude des Werkswohnungsbereiches. 
 
Einzelheiten der durchgeführten schalltechnischen Prognose sind im Schallgutachten dargelegt, 
welches den Akten zum Planverfahren beiliegt. 
 
Luftschadstoffe und Gerüche 
 
Betriebsbedingte Schadstoffimmissionen in Form von Luftschadstoffen und Staub sowie Ge-
ruchsimmissionen wurden für das BImSchG-Verfahren in einem separaten Immissionsgutach-
ten für das Gesamtvorhaben FSK-Anlage untersucht. Schadstoffimmissionen über den Luft-
pfad, die Auswirkungen auf Kleingärten oder landwirtschaftliche Nutzungen wie etwa Garten-
bau- und Ackerflächen haben können, wurden ausgeschlossen, da die prognostizierten akku-
mulierten Immissionswerte weit unter den Prüf- und Vorsorgewerten der Beurteilungswerte der 
BBodSchV12 liegen (siehe auch Pkt. II.3.3.2.5). 
 
Bewertung 
 
Im Rahmen der Erarbeitung der Unterlagen für das BImSchG-Verfahren konnten die entspre-
chenden rechnerischen Nachweise geführt werden, dass anlagebezogen unter Berücksichti-
gung der geltenden technischen Regelwerke erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut 
Mensch und seine Gesundheit durch Immissionen aus der Errichtung und dem Betrieb der 
EBS-Anlage sowohl für die Wohn- als auch für die Erholungsfunktion nicht zu erwarten sind.  
 
Die städtebauliche Würdigung des Vorhabens im Rahmen des Planverfahrens hat jedoch deut-
lich gemacht, dass durch die Zunahme des LKW-Verkehrs durch die Belieferung der EBS-
Anlage Auswirkungen auf die Wohnqualität benachbarter Anwohner zu erwarten sind. Diese 
Auswirkungen betreffen im Bereich der Siedlung "Am Waldbad" die Wohngebäude, die in der 
"ersten Reihe" im Bezug zur Straße "Kuhheide" stehen, und äußern sich durch eine Verlärmung 
dieses Bereiches. Diese Auswirkungen sind als erheblich zu bewerten. Auswirkungen des Ver-
kehrslärms auf die Erholungsfunktion des Bereiches "Waldbad" ergeben sich nicht. 
 
Erholung 
 
Visuelle Wirkung der EBS-Anlage auf benachbarte Bereiche 
Unter Berücksichtigung der UVS zur FSK-Anlage kann die Stadt davon ausgehen, dass auch 
die EBS-Anlage mit einer Höhe von ca. 30 m prinzipiell keine erheblich nachteiligen Auswirkun-
gen auf das Landschaftsbild hervorruft.  
 
Auf Grund der unmittelbaren Nachbarschaft des Waldbades zum Geltungsbereich des Plans 
und der zu erwartenden Höhen der baulichen Anlagen wird die EBS-Anlage nach deren Errich-
tung durch die Waldbadbenutzer wahrnehmbar sein. 
 
 
 
 

                                                 
12  Bundes - Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 12.07.1999 (BGBl. I S. 1554). geändert durch 

Art. 2 V v. 23.12.2004 (BGBl. I S. 3758) 
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Bewertung 
 
Auf Grund  
-  der gemäß Vorhaben- und Erschließungsplan geplanten Anordnung der Baukörper der EBS-

Anlage (der mit ca. 30 m höhere Teil der Anlage liegt im östlichen und damit vom Waldbad 
weiter entfernten Teil des Geltungsbereiches, der Abstand der Gebäudeaußenkante zur 
festgesetzten Grünfläche/Aufforstungsfläche beträgt mindestens ca. 40 m) und 

- der geplanten Aufforstungsfläche M/7* (nach Abschluss der Wachstumsphase kann von ei-
ner durchschnittlichen Kronenhöhe der Waldbäume von mind. 20 m ausgegangen werden) 

ist zu erwarten, dass eine ungehinderte Sicht auf die EBS-Anlage durch den künftigen Waldbe-
stand verhindert wird und die optische Wahrnehmung der EBS-Anlage auf den Teil der Anlage 
beschränkt sein wird, der über die Baumkronen ragt.  
 
Nach Abschluss der Maßnahme M/7* wird der Waldbadbereich überwiegend von Bäumen um-
geben sein, so dass die Stadt unter Berücksichtigung der v. g. Zusammenhänge davon aus-
geht, dass die künftige optische Wahrnehmung der EBS-Anlage keine erheblichen Auswirkun-
gen auf den Erholungswert des Waldbades haben wird. (siehe auch Pkt. II.5.2) 
 
II.3.3.2.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen/biologische Vielfalt 
 
Mit Umsetzung des Planvorhabens erfolgt ein Lebensraumverlust für Tiere und Pflanzen zu-
mindest in der Größenordnung der Fläche, die innerhalb des Bebauungsplans über den Altbe-
stand der Industriegebietsfläche aus "Kuhheide II" als "Vorhabenfläche" festgesetzt wird. Diese 
zusätzliche Fläche hat eine Größe von 1,88 ha. Insbesondere die Aussagen der Umweltverträg-
lichkeitsstudie zum Gesamtvorhaben FSK-Anlage machen jedoch deutlich, dass die durch die 
EBS-Anlage in Anspruch zu nehmende Fläche von geringerer schutzgutbezogener Wertigkeit 
ist. 
 
Erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut in der Umgebung des Plangebietes durch 
die Errichtung und den Betrieb der EBS-Anlage konnten innerhalb der Umweltverträglichkeits-
studie zum Gesamtvorhaben FSK-Anlage nicht ermittelt werden. Ebenso werden die Schutz- 
und Erhaltungsziele der Natura 2000-Gebiete durch das Gesamtvorhaben und damit auch 
durch die EBS-Anlage nicht beeinträchtigt. 
 
Bewertung 
 
Zwar wird mit der Überbauung durch die EBS-Anlage und die erforderlichen Nebenanlagen ein 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen verloren gehen, was jedoch auf Grund der aus den bisheri-
gen Untersuchungen im Rahmen des BImSchG-Verfahrens ableitbaren geringen Wertigkeit des 
Plangebietes für das Schutzgut Tiere und Pflanzen im Bestand nicht als erhebliche Umwelt-
auswirkung zu bewerten ist. Ungeachtet dessen ist der naturschutzrechtliche Eingriff zu ermit-
teln und zu bewerten (siehe hierzu Pkt. II.3.3.4.2). 
 
Insbesondere die Aussagen der Umweltverträglichkeitsstudie zum Gesamtvorhaben FSK-
Anlage machen deutlich, dass durch die EBS-Anlage zwar eine Flächeninanspruchnahme eines 
gegenwärtig eher natürlich geprägten Bereiches erfolgt, ein vorhabenbedingter Konflikt sich je-
doch vordergründig aus der Inanspruchnahme dieser Fläche als bisher festgesetzte Maßnah-
mefläche M/7 des bestehenden Bebauungsplans "Kuhheide II" ergibt. Dieser Konflikt ist als mit-
tel bis hoch zu bewerten und betrifft (vorhabenbezogen) gemäß der durchgeführten Eingriffs-
bewertung eine Fläche von ca. 18.800 qm. 
 
Weitere erhebliche Umweltauswirkungen auf das Schutzgut entstehen gemäß der UVS nicht. 
Die Beschreibung und Bewertung des Waldverlustes erfolgt unter Pkt. II.3.3.2.7. 
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Maßnahmefläche M/7- "Kuhheide II" 
 
Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan für die Errichtung der Ersatzbrennstoffnachbe-
reitungsanlage einschließlich Regenrückhaltebecken wird ein Teil der im Bebauungsplan "Kuh-
heide II" festgesetzten Fläche M/7 für Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
überplant. Diese Fläche hat unter Berücksichtigung der Planinhalte (Erhalt und Festsetzung ei-
ner privaten Grünfläche im Umfang von ca. 4.300 qm) eine Ausdehnung von 18.800 qm. Neben 
der Beurteilung des ohnehin stattfindenden planbedingten Eingriffs in den Bestand (siehe oben) 
ist auf Grund der bisherigen Bebauungsplanfestsetzungen auch der Verlust der potentiellen 
Maßnahmefläche als Eingriff zu beurteilen (siehe hierzu Pkt. II.3.3.4.2).  
 
Bewertung 
 
Die Inanspruchnahme eines Teils der Maßnahmefläche M/7 ist auf Grund der Wertigkeit des 
Zielbiotops als mittlerer bis hoher Konflikt zu bewerten. Der Ausgleich dieses Eingriffs ist erfor-
derlich. 
 
II.3.3.2.3 Schutzgut Boden 
 
Durch die Errichtung der Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage einschl. Nebenanlagen und ei-
nes Regenrückhaltebeckens kommt es zu einer vorhabenbezogenen Flächeninanspruchnahme 
derzeit überwiegend unversiegelter Bodenfläche im Umfang von ca. 18.800 qm (ca. 3.400 qm 
werden auf bestehendem Industriegebiet in Anspruch genommen, ca. 4.300 qm werden als pri-
vate Grünfläche festgesetzt). Unter Berücksichtigung der zur Festsetzung vorgesehenen 
Grundflächenzahl von 0,8 ergibt sich daraus eine überbaubare Grundfläche von ca. 15.000 qm. 
Somit kommt es zwar (plantheoretisch) nicht zu einer vollständigen Überbauung/Versiegelung 
der Vorhabenfläche, dennoch ist auch auf den "Zwischenflächen" von einer Beeinträchtigung 
der Bodenfunktionen auszugehen.  
 
Die zusätzliche (neue) Flächeninanspruchnahme durch Versiegelung und Überformung von ca. 
18.800 qm führt zu einem weitestgehenden Verlust der Bodenfunktionen für den Naturhaushalt. 
Der Boden wird in seiner Regelungs-, Speicher- und Filterfunktion sowie in seiner Funktion als 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen beeinträchtigt.  
 
Bewertung 
 
Diese dauerhafte Inanspruchnahme von Boden geringer bis mittlerer Bedeutung innerhalb des 
Plangebietes stellt einen mittleren Konflikt dar.  
 
Auf Grund der erforderlichen Munitionsfreiheitsbescheinigung hat die LEIPA entsprechende 
Maßnahmen zur Kampfmittelberäumung beauftragt, so dass eine mögliche Kampfmittelbelas-
tung spätestens zum Beginn der Planumsetzung ausgeschlossen werden kann. Ein schutzgut-
bezogener Konflikt ist nicht gegeben. 
 
II.3.3.2.4 Schutzgut Wasser 
 
Aus den vorliegenden Unterlagen der UVS und den im Rahmen der Erarbeitung der BImSchG-
Unterlagen separat erstellten Gutachten lassen sich keine erheblichen Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut Wasser schlussfolgern, die bei der Umsetzung des Planvorhabens EBS-
Anlage voraussichtlich zu erwarten sind. Die im Rahmen der Errichtung der Anlage zeitlich be-
grenzt erforderliche Grundwasserhaltung hat aufgrund der Dauer von 30 Tagen und des gerin-
gen Einwirkungsradius keine erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt. Es treten keine irrever-
siblen Schädigungen im Umfeld ein. Der diesbezügliche Konflikt wird daher mit sehr gering be-
wertet.   
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II.3.3.2.5 Schutzgut Luft und Klima 
 
In den vorliegenden Unterlagen der UVS und der im Rahmen der Erarbeitung der BImSchG-
Unterlagen separat erstellten Immissionsprognose sind keine erheblichen Umweltauswirkungen 
auf das Schutzgut Luft und Klima zu erkennen, die bei der Umsetzung des Planvorhabens EBS-
Anlage voraussichtlich zu erwarten sind. Im Sinne der Kriterien der TA Luft werden die von der 
Gesamtanlage (FSK-Anlage) hervorgerufenen immissionsseitigen Zusatzbelastungen als irrele-
vant eingestuft, so dass auch die Irrelevanz der durch die EBS-Anlage hervorgerufenen Immis-
sionen geschlussfolgert werden kann. 
 
II.3.3.2.6 Landschaft 
 
Mit Umsetzung des Planvorhabens EBS-Anlage sind voraussichtlich keine erheblichen Auswir-
kungen auf die Landschaft zu erwarten. Die geplanten baulichen Anlagen mit einer maximalen 
Höhe knapp über 30 m überragen zwar den benachbarten Baumbestand, "fügen" sich jedoch 
letztendlich in das Gesamtindustriebild der Kuhheide "ein". (siehe auch Pkt. II.3.3.4.6. und Pkt. 
II.5.2) 
 
II.3.3.2.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Durch die Planung wird eine ca. 12.510 qm große Fläche überplant, die als Wald im Sinne des 
Waldgesetzes des Landes Brandenburg zu bewerten ist. Zur Inanspruchnahme der Waldfläche 
im Zuge der Umsetzung der Planung ist eine Waldumwandlung erforderlich. Die dazu erforder-
liche Genehmigung wurde seitens der zuständigen Unteren Forstbehörde mit Schreiben vom 
02.10.2007 erteilt.  
 
II.3.3.2.8 Wechselwirkungen 
 
Auf Grund dessen, dass sich an Hand der vorliegenden umfangreichen wissenschaftlichen Un-
terlagen der "Antragsakte" für die BImSchG-Genehmigung aus der Errichtung der EBS-Anlage 
keine Konflikte mit der Umwelt mit sehr hoher Stärke ableiten lassen, kann davon ausgegangen 
werden, dass die Umsetzung der Planinhalte und des Vorhabens voraussichtlich keine erhebli-
chen Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Schutzgütern hat. Zwar 
sind in Umsetzung der Planung Auswirkungen auf die Wechselwirkungen zwischen den 
Schutzgütern zu erwarten (z. B.: Wechselwirkung Natur-Mensch-Sachgut wird durch Waldver-
lust beeinflusst, Wechselwirkung Boden-Natur wird durch Verlust an natürlichem Boden und 
Überbauung beeinflusst etc.), Anzeichen für eine Erheblichkeit im Sinne des Umweltschutzes 
sind jedoch nicht zu ermitteln. 
 
II.3.3.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes  
 bei Nichtdurchführung der Planung 
 
Bei Nichtdurchführung der Planung besteht die Möglichkeit, dass sich der Umweltzustand des 
Plangebietes gegenüber dem derzeitigen Stand verbessert. Ursache dafür wäre die Umsetzung 
der mit dem Bebauungsplan "Kuhheide II" festgesetzten Maßnahmen zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft, die letztendlich zu einer Aufforstung dieses Bereiches führen würden. Damit 
verbunden wäre die langfristige Entwicklung einer Waldfläche. 
 
Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens des Prognosenullfalls für das Plangebiet ist auf Grund 
des vorhabenbezogenen Inhalts der Planung und der am 25.01.2008 erteilten BImSchG-
Genehmigung zur Errichtung und dem Betreib der FSK-Anlage insgesamt nicht anzunehmen, 
so dass im Rahmen der Umweltprüfung nicht näher darauf eingegangen wird. 
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II.3.3.4 Geplante Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und  
 zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen 
 
Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind die Belange des Umweltschutzes bei der Aufstellung der 
Bauleitpläne und in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Insoweit ist hier 
zu beschreiben, wie die Vermeidungs- und Ausgleichserfordernisse des jeweils zu berücksichti-
genden Fachrechts beachtet werden. Unter Berücksichtigung der Bestandsaufnahme (Pkt. 
II.3.3.1) und der prognostischen Abschätzungen unter Pkt. II.3.3.2 sowie unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse des BImSchG-Verfahrens zum Gesamtvorhaben FSK-Anlage ist zum Abschluss 
des Bebauungsplanverfahrens davon auszugehen, dass hierbei das Naturschutzrecht und der 
Lärmschutz zu beachten sind. Insofern waren auf der Grundlage der naturschutzrechtlichen 
Eingriffsregelung gemäß § 1a Abs. 3 BauGB i. V. m. § 21 BNatSchG die Beeinträchtigungen 
von Natur und Landschaft durch die Planung zu beurteilen und Aussagen zur Vermeidung, zur 
Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger Auswirkungen zu entwickeln. Die Beurteilung 
planbedingter Beeinträchtigungen angrenzender Wohnnutzungen durch Lärm erfolgt unter Be-
rücksichtigung bundesrechtlicher Grundsätze der Bauleitplanung (§ 1 BauGB) und städtebauli-
cher Richtwerte, auf deren Grundlage Aussagen zur Vermeidung, zur Verringerung und zum 
Ausgleich nachteiliger Auswirkungen zu entwickeln waren. 
 
Innerhalb des Bebauungsplanverfahrens kann dazu im Wesentlichen auf die Antragsunterlagen 
zur BImSchG-Genehmigung für die Gesamtanlage zurückgegriffen werden, hier im Besonderen 
auf die separat erarbeiteten Fachgutachten. Zusätzlich sind unter Berücksichtigung der städte-
baulichen Planungsaspekte zwei separate Fachgutachten zur Ermittlung und Bewertung einzel-
ner Lärmprobleme beauftragt worden, auf deren Ergebnisse im Rahmen der Umweltprüfung 
ebenfalls zurückgegriffen werden kann. 
 
Aus Gründen einer klaren Strukturierung des Umweltberichtes werden die einzelnen Maßnah-
men schutzgutbezogen beschrieben. Vielfach existieren jedoch Überschneidungen und kom-
plexe Zusammenhänge in der Wirkung einzelner geplanter Maßnahmen auf die jeweiligen 
Schutzgüter. Zur Vermeidung unnötiger Dopplungen innerhalb des Umweltberichtes erfolgt im 
jeweiligen Fall ein Querverweis auf das jeweilige Schutzgut, bei dessen Betrachtung die geplan-
te Maßnahme erstmals benannt wurde. 
 
In Auswertung der durchgeführten Bestandaufnahme und Prognose wird dabei deutlich, dass 
nicht für alle Schutzgüter nachteilige Auswirkungen der Planung auftreten. Folgende Maßnah-
men zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich sind erforderlich: 
 
II.3.3.4.1 Schutzgut Mensch/menschliche Gesundheit/Bevölkerung 
 
Verkehrslärm 
 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
A Zur Vermeidung und Verringerung der im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung zur 

Verkehrsgeräuschbelastung prognostizierten erheblich nachteiligen Wirkungen des zuneh-
menden Verkehrslärms der Straße "Kuhheide" auf die angrenzenden Wohnnutzungen der 
Siedlung "Am Waldbad" ist es erforderlich, entlang der Straße Kuhheide im Wirkbereich der 
Wohnhäuser eine Schallschutzanlage zu errichten. Diese Maßnahme wurde in der schall-
technischen Untersuchung berechnet und im Ergebnis dieser Berechnung ist festzustellen, 
dass mit einer durchschnittlichen Höhe einer Lärmschutzanlage von mindestens 2,50 m die 
Orientierungswerte der DIN 18005 an den ausgewählten Immissionsorten eingehalten wer-
den können. 

 
Da sich diese Maßnahme auf Flächen bezieht, die außerhalb des Geltungsbereiches des 
vorhabenbezogenen Plans liegen, kann deren Sicherung nicht durch Festsetzung in der Plan-
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zeichnung (Teil A) oder den Textfestsetzungen (Teil B) zum Bebauungsplan erfolgen. Die Um-
setzung der Ausgleichsmaßnahme ist Bestandteil des Durchführungsvertrages zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan "Kuhheide IV". 
 
Geplante Maßnahmen zum Ausgleich 
Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Planauswirkungen durch Lärmeinwirkungen sind nicht 
erforderlich. 
 
Industrielärm 
 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
B Auf Grund der bereits in der Bestandsaufnahme dargelegten Sensibilität der vorhandenen 

Wohnnutzungen in der "Nachbarschaft" der LEIPA gegenüber Geräuschimmissionen sowie 
unter Berücksichtigung der bereits für den Geltungsbereich des Bebauungsplans "Kuhheide 
II" festgesetzten flächenbezogenen Schallleistungspegel für die industriellen und gewerbli-
chen Nutzungen war es aus Sicht der Stadt erforderlich, eine zusätzliche schalltechnische 
Untersuchung durchführen zu lassen. Im Ergebnis derer sollten im Sinne einer nachvollzieh-
baren Planungskontinuität und Übernahme bisheriger städtebaulicher Grundsätze in den 
neuen vorhabenbezogenen Plan ebenso flächenbezogene Schallleistungspegel für den 
Vorhabenbereich festgelegt werden, vergleichbar mit den festgesetzten Schallleistungspe-
geln des bisherigen Bebauungsplans "Kuhheide II". Diese sollen gewährleisten, dass keine 
schädlichen Lärmeinwirkungen in der Nachbarschaft durch die industrielle Nutzung des 
Vorhabenbereiches zu erwarten sind.  

 
 Als Hilfsmittel für derartige Planungsaufgaben wurde (gegenüber der Entstehungszeit des 

Bebauungsplans "Kuhheide II") die DIN 4569113 entwickelt, auf Grundlage derer ein maximal 
zulässiges Emissionskontingent für die Vorhabenfläche ermittelt werden kann.  

 
Das Emissionskontingent der Vorhabenfläche wurde im Rahmen der schalltechnischen Unter-
suchung für den Tag und die Nacht getrennt berechnet und beträgt 67 db(A)/qm tags und 52 
dB(A)/qm nachts. Bei Einhaltung dieser Emissionskontingente kann die Schallemission von der 
Vorhabenfläche so begrenzt werden, dass erheblich nachteilige Auswirkungen auf die schutz-
bedürftigen Nutzungen in der Nachbarschaft des Plangebietes vermieden werden können und 
die geltenden Immissionsbegrenzungen gewährleistet sind. Die Sicherung dieser Vermei-
dungsmaßnahme erfolgt innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplans durch entspre-
chende Festsetzungen im Planteil und im Textteil. 
 
Geplante Maßnahmen zum Ausgleich 
Maßnahmen zum Ausgleich nachteiliger Planauswirkungen durch Lärmeinwirkungen sind nicht 
erforderlich. 
 
Luftschadstoffe und Gerüche 
 
Auf Grund der Ergebnisse der durchgeführten umfangreichen Untersuchungen bedarf es keiner 
Maßnahmen der Vermeidung, Verringerung oder des Ausgleichs erheblich nachteiliger Um-
weltauswirkungen die durch den Bebauungsplan begründet sind.  

                                                 
13  DIN 45691 � Geräuschkontingentierung, Dezember 2006 
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II.3.3.4.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen/biologische Vielfalt 
 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
Auf Grund des vorhabenbezogenen Inhalts des Bebauungsplans wurde bereits bei der Festle-
gung der Ausdehnung des Geltungsbereiches versucht, diesen räumlich relativ eng am Vorha-
ben auszurichten. Dadurch dient der überwiegende Teil des Plangebietes der Sicherung des 
Vorhabens, was die Möglichkeiten zur Vermeidung und Verringerung planbezogener Auswir-
kungen auf die Umwelt einschränkt. Folgende Maßnahmen können dennoch geplant werden: 
 
C Mit der Festsetzung eines 12,5 m breiten westlichen und nördlichen Randbereiches als 

Grünfläche und der Übernahme der Planinhalte aus dem Bebauungsplan "Kuhheide II" kön-
nen der vollständige Verlust bisher planungsrechtlich gesicherter Grünflächenanteile im Zuge 
der Neuplanung vermieden und die neuen planbezogenen Auswirkungen verringert werden. 
Gleichzeitig wird der Lebensraumverlust für Tiere und Pflanzen verringert. 

 
Geplante Maßnahmen zum Ausgleich 
A Naturschutzrechtlicher Ausgleich 
  
 Unter Berücksichtigung der Inhalte des vorhabenbezogenen Plans ist davon auszugehen, 

dass eine Fläche von ca. 22.200 qm dauerhaft als Vorhabenfläche für die Errichtung der 
EBS-Anlage festgesetzt und damit dem Naturhaushalt entzogen wird. Anteilig darin ist je-
doch eine Fläche von ca. 3.400 qm enthalten, die bereits per Bebauungsplan "Kuhheide II" 
als Industriegebietsfläche festgesetzt wurde und keines erneuten Ausgleichs bedarf. Insofern 
beträgt der planbedingte Eingriff (neu) 18.800 qm.  

 
Dieser naturschutzrechtliche Eingriff ist auszugleichen. Die Ausgleichswertigkeit wird gemäß 
der UVS zur FSK-Anlage wie folgt ermittelt: 
 
Da die im bisherigen Bebauungsplan die Maßnahmenfläche als Aufforstungsfläche festgesetzt 
ist, deren naturschutzfachliche Aufwertung durch Unterpflanzung entsprechend der potenziellen 
natürlichen Vegetation und Ergänzung von Waldsäumen geplant ist, wird in der Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung von dem höheren Biotopwert des Zielbiotops ausgegangen. Damit wird 
angenommen, dass sich auf dem Werksgelände nach Abschluss der Fertigstellungs- und Ent-
wicklungspflege ein Waldbestand mit mindestens mittlerer Bedeutung entwickeln würde. Dieses 
Zielbiotop wird in Anlehnung an die HVE14 als "Wald aus heimischen Baumarten mit geringem 
bis mittlerem Baumholz" vermutet. Für dessen 100 %-ige Beeinträchtigung ist gemäß HVE ein 
Kompensationsflächenfaktor von 1:1 bis 1:3 vorgesehen.   
 
Auf der Grundlage der innerhalb der UVS zum Gesamtvorhaben FSK-Anlage vorgenommenen 
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung für den Bereich der EBS-Anlage und der Tatsache, dass trotz 
der vorhabenbezogenen Planfestsetzungen in Umsetzung derer nicht alle Naturhaushaltsfunk-
tion vollständig verloren gehen und dass das angenommene höherwertige Zielbiotop (gemäß 
bisherigen Bebauungsplan) noch nicht entwickelt ist, wird ein Ausgleichsfaktor für den natur-
schutzrechtlichen Ausgleich von 1:1 angesetzt.  
 
Als Kompensationsmaßnahme wird innerhalb der BImSchG-Genehmigung die Entwicklung na-
turnaher Waldbestände durch Waldumbau eines Hybridpappelbestandes innerhalb des Stadt-
gebietes von Schwedt/Oder vorgesehen ("Waldumbau Pappelforst").  
 
Die dafür bestimmte Fläche im Bereich Berliner Allee/Karl-Teichmann-Straße ist mit schnell 
wachsenden und dicht stehende Hybridpappeln aus den 70er Jahren bestockt. Eine Strauch-

                                                 
14  "Vorläufige Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung (HVE) nach den §§10 bis 18 des Brandenburgischen Na-

turschutzgesetzes", Stand: Januar 2003 (in Überarbeitung) 
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schicht fehlt, die grasige Krautschicht in dem lichten Bestand ist nitrophil geprägt. Die natur-
schutzfachliche Bedeutung ist überwiegend gering, im Bereich älterer Bestände teilweise auch 
mittel.  
 
Durch Neustrukturierung (u. a. Entnahme von Pappeln, Pflanzung heimischer standortgerechter 
Laubgehölze und Anlage von Unterholz) soll die Naturhaushaltsfunktion wesentlich verbessert 
werden. 
 
Die Gesamtgröße des stadteigenen Areals beträgt 4,423 ha. Abzüglich einer Parkplatzfläche 
mit 20 Stellplätzen im Winkel "Berliner Allee" und "Karl-Teichmann-Straße" umfasst die Fläche 
des Pappelforstes ca. 4,3 ha.  
 
In einer Phase 1 des Waldumbaus wurde in Folge der Festlegung der Ersatzmaßnahme E 2 
aus dem Landschaftspflegerischen Begleitplan zur Papiermaschine 4 der LEIPA aus 04/2003 
bereits mit der Waldumbaumaßnahme begonnen: Bisher erfolgten Heckenpflanzungen im Um-
fang von ca. 2.000 qm und Unterpflanzungen im Umfang von ca. 5.100 qm. Die verbleibende 
Fläche von ca. 35.900 qm steht für weitere Umstrukturierungen im Rahmen der planbezogenen 
Kompensationsmaßnahme zur Verfügung. Die weiteren Umstrukturierungsmaßnahmen werden 
analog der 1. Umbauphase in einer separaten Ausführungsplanung festgelegt. Es wird davon 
ausgegangen, dass durch diese Maßnahmen eine Aufwertung der gesamten Fläche um min-
destens eine Wertstufe erfolgen kann. Da aber die Maßnahmen nicht vollflächig auf den gesam-
ten ca. 36.000 qm durchgeführt werden, wurde in der UVS zur FSK-Anlage ein Wertzuwachs-
faktor von 0,5 angenommen. Die Gesamtsituation stellt sich wie folgt dar: 
 
Eingriff Fläche  

ca. 
Ausgleichs-
verhältnis 

Anrechenbare  
Fläche 

 Überplanung einer im B-Plan Nr. 699/33/93 
zur Entwicklung von Natur- und Landschaft 
festgesetzte Maßnahme (M/7) 
Zielbiotop:  
Wald aus heimischen Baumarten mit ge-
ringem bis mittlerem Baumholz 

18.800 qm 1:1 18.800 qm 

Ausgleich/Ersatz Fläche  
ca. 

Faktor  
Wertzuwachs 

Anrechenbare  
Fläche  

 "Waldumbau Pappelforst"  36.000 qm 0,5 18.000 qm 
Defizit Fläche ca.   800 qm 

 
Einem rechnerischen Mindestkompensationsbedarf von ca. 18.800 qm stehen Maßnahmen auf 
insgesamt knapp 36.000 qm Fläche gegenüber - davon anrechenbar auf Grund des angenom-
menen Wertfaktors 18.000 qm.  
 
Unter Berücksichtigung dessen, dass 
- die o. g. Eingriffsermittlung auf der Grundlage "vorläufiger" und unverbindlicher Hinweise 

("HVE") erfolgt und der angesetzte Wertfaktor von 0,5 einen Annahmewert darstellt, und 
- das flächenmäßige Ausgleichserfordernis von berechneten 18.800 qm lediglich um 4 % un-

terschritten wird, 
ist das rechnerische Defizit von 800 qm unter Beachtung der Gesamtausgleichsmaßnahmen als 
gering zu bewerten und der naturschutzrechtliche Eingriff in das Schutzgut Pflanzen/Tiere als 
ausgeglichen anzusehen.  
 
Da sich diese Maßnahme auf Flächen bezieht, die außerhalb des Geltungsbereiches des 
vorhabenbezogenen Plans liegen, kann deren Sicherung nicht durch Festsetzung in der Plan-
zeichnung (Teil A) oder den Textfestsetzungen (Teil B) zum Bebauungsplan erfolgen. Die Um-
setzung der Ausgleichsmaßnahme ist Bestandteil des Durchführungsvertrages zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan "Kuhheide IV". 
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II.3.3.4.3 Schutzgut Boden 
 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
Die geplante Maßnahme C zur Vermeidung und Verringerung unter Pkt. II.3.3.4.2 dient auch 
der Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Auswirkungen der Planung auf den Boden. 
Auf dieser Fläche werden die bestehenden Bodenstrukturen und -funktionen langfristig gesi-
chert. 
 
Geplante Maßnahmen zum Ausgleich 
Die geplante Maßnahme A zum Ausgleich unter Pkt. II.3.3.4.2 dient auch dem Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen der Planung auf den Boden. Die Umstrukturierung des Hybridpap-
pelbestandes führt zu einer Verbesserung der Bodenfunktionen.  
 
Der Eingriff in das Schutzgut Boden kann somit durch multifunktionale Ausgleichsmaßnahmen 
kompensiert werden. 
 
II.3.3.4.4 Schutzgut Wasser 
 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
Die geplante Maßnahme C zur Vermeidung und Verringerung unter Pkt. II.3.3.4.2 dient auch 
der Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Auswirkungen der Planung auf den Was-
serhaushalt. 
 
D Nach § 54 Abs. 4 des Brandenburgischen Wassergesetzes15 ist "soweit eine Verunreinigung 

des Grundwassers nicht zu besorgen ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen � Nie-
derschlagswasser zu versickern."  

 
 Regenrückhalte- und Versickerungsbecken 
 
 Unter Beachtung dieser Grundsätze soll in Umsetzung des Vorhabens im nördlichen Bereich 

des Geltungsbereiches eine Regenrückhalte- und Versickerungsmulde errichtet werden, in 
der das Oberflächenwasser der befestigten Freiflächen an der EBS-Anlage und die Dach-
wässer der EBS-Anlage eingeleitet werden und versickern können.  

 
Geplante Maßnahmen zum Ausgleich 
Die geplante Maßnahme A zum Ausgleich unter Pkt. II.3.3.4.2 dient auch dem Ausgleich der 
nachteiligen Auswirkungen der Planung auf den Wasserhaushalt.  
 
Sonstige Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich erheblich nachteiliger 
planbezogener Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht erforderlich. 
 
II.3.3.4.5 Schutzgut Luft und Klima 
 
Besondere Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich erheblich nachteili-
ger planbezogener Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht erforderlich. Grundsätzlich kann 
jedoch zum Ansatz gebracht werden, dass die bisher geplante Vermeidungsmaßnahme C so-
wie die Ausgleichsmaßnahme A und nachfolgend B geeignet sind, positive Wirkungen auf das 
Schutzgut zu verursachen. 
 
 
 

                                                 
15  Brandenburgisches Wassergesetz (BbgWG)in der Fassung der Neubekanntmachung vom 08.12.2004 (GVBl. I. 

S. 50) 
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II.3.3.4.6 Landschaft 
 
Geplante Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung 
E Zur Vermeidung und Verringerung erheblicher nachteiliger Auswirkungen auf das Land-

schaftsbild besonders unter Berücksichtigung der Randlage des Plangebietes gegenüber 
nicht industriellen Nutzungen (Erholungsfunktion Waldbad/optische Wirkungen) wird im Be-
bauungsplan ein Höchstmaß für die Höhe baulicher Anlagen festgesetzt. Dieses Höchstmaß 
orientiert sich an der Höhe der baulichen Anlagen der EBS-Anlage. 

 
Sonstige Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung oder zum Ausgleich erheblich nachteiliger 
planbezogener Auswirkungen auf das Schutzgut sind nicht erforderlich. Grundsätzlich kann je-
doch zum Ansatz gebracht werden, dass die bisher geplanten Vermeidungsmaßnahmen A und 
B sowie die Ausgleichsmaßnahme A geeignet sind, positive Wirkungen auf das Schutzgut zu 
verursachen. 
 
II.3.3.4.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 
 
Bedingt durch den vorhabenbezogenen Inhalt des Plans kann die erforderliche Entlassung von 
ca. 12.510 qm Wald aus dem Waldstatus weder verringert noch vermieden werden. 
 
Geplante Maßnahmen zum Ausgleich 
B Auf der Grundlage der erteilten Waldumwandlungsgenehmigung ergibt sich für die Waldum-

wandlung eine forstrechtliche Ausgleichsfläche von ca. 16.500 qm. Die notwendige Ersatz-
maßnahme wird als Erstaufforstung durchgeführt. Gemäß Pkt. 9.3 der Nebenbestimmungen 
zur BImSchG-Genehmigung vom 25.01.2008 hat die Erstaufforstung auf Flächen der Ge-
markungen Gartz und Hohenselchow zu erfolgen. Neben der Angabe der örtlichen Lage der 
Erstaufforstungsflächen werden unter Pkt. 9 der v. g. Nebenbestimmungen weiterhin der 
Zeitraum und die Ausführung der Ersatzmaßnahme bestimmt. 

 
 Auf Grund der konkreten Aufnahme der Ersatzmaßnahme für die Waldumwandlung in die 

Nebenbestimmungen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung ist die Sicherung der 
Durchführung der Maßnahme rechtlich auf anderer Ebene erfolgt. Einer zusätzlichen Auf-
nahme dieser Ersatzmaßnahme in den Durchführungsvertrag zum Bebauungsplan bedarf es 
deshalb nicht. Die Stadt kann innerhalb des Bebauungsplanverfahrens davon ausgehen, 
dass der landesrechtlich erforderliche Waldausgleich und dessen Durchführung gesichert 
sind. 

 
II.3.3.4.8 Wechselwirkungen 
 
Wie die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger 
Auswirkungen der Planung zeigen, wirken die einzelnen geplanten Maßnahmen vielfältig und 
häufig gleichzeitig auf die unterschiedlichen Umweltmerkmale, was letztendlich das komplexe 
Wirkungsgefüge der Umweltmerkmale und die untereinander bestehenden Wechselbeziehun-
gen und Abhängigkeiten am besten verdeutlicht.  
 
Insofern bedarf es an dieser Stelle des Umweltberichtes keiner nochmaligen und gesonderten 
Betrachtung der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes. 
 
Die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der nachteiligen Auswirkungen 
der Planung reduzieren insgesamt die Auswirkungen auf das (unter Berücksichtigung des be-
absichtigten Vorhabens) unvermeidbare Maß und helfen insbesondere im Bereich des Immissi-
onsschutzes, schädliche Einwirkungen zu vermeiden. 
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Bei Umsetzung der geplanten Ausgleichsmaßnahmen können die planbedingten Eingriffe 
grundsätzlich als ausgeglichen bewertet werden. 
 
II.3.3.5 Anderweitige Planungsmöglichkeiten 
 
Anmerkung: 
Die Standortfrage bezüglich der Lage der EBS-Anlage innerhalb des Werksgeländes ist im 
Rahmen der durch die LEIPA durchgeführten Standortuntersuchungen unter Berücksichtigung 
technologischer Rahmenbedingungen und der bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt darstellbaren 
wirtschaftlichen Eigenentwicklung geklärt worden. Wirtschaftlich und technologisch tragfähige 
Alternativstandorte auf dem Werksgelände konnten nicht ermittelt werden. 
 
In der Alternativenprüfung ("anderweitige Planungsmöglichkeiten) nach Pkt. 2.d) der Anlage 1 
zum BauGB geht es grundsätzlich um die Prüfung von Varianten der "Innenausgestaltung" des 
Plankonzeptes innerhalb des konkreten Geltungsbereiches, nicht jedoch um generelle Stand-
ortalternativen bzw. Geltungsbereichsalternativen. 
 
Durch den vorhabenbezogenen Inhalt des Bebauungsplans bestehen gegenüber der vorliegen-
den Planung keine echten Alternativen. Inhaltlich beschränkt sich der Plan auf die planungs-
rechtliche Sicherung des Vorhabens "Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage". Die festgesetzten 
Planinhalte stellen unter Berücksichtigung des allgemeinen Erforderlichkeitsgrundsatzes der 
Bauleitplanung den Mindestumfang an Festsetzungen dar, um das Vorhaben realisieren zu 
können. Anderweitige Planinhalte drängen sich nicht auf. 
 
II.3.4 Zusätzliche Angaben 
 
II.3.4.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 
 
Auf Grund des bereits vor dem Einleiten dieses Bebauungsplanverfahrens begonnenen Verfah-
rens zur Erlangung einer Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz für die Errich-
tung der FSK-Gesamtanlage und der in diesem Zusammenhang erforderlichen umfangreichen 
wissenschaftlichen Untersuchungen konnte zur Beurteilung der planbedingten Auswirkungen auf 
die Umwelt auf dieses umfangreiche Datenmaterial zurückgegriffen werden. Inhaltlich ist die Ver-
wendung dieser Untersuchungsergebnisse zulässig, weil das dem Bebauungsplan zu Grunde lie-
gende Vorhaben "Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage" ein Bestandteil des Gesamtvorhabens 
ist und als dieses an sämtlichen Untersuchungen teilgenommen hat. 
 
Auf Grund des Umfangs der durchgeführten technischen Verfahren wird an dieser Stelle auf eine 
detaillierte Auflistung dieser Verfahren verzichtet und auf die Antragsunterlagen zur BImSchG-
Genehmigung verwiesen. 
 
Zusätzlich wurden im Verlauf des Bebauungsplanverfahrens zwei schalltechnische Untersuchun-
gen auf der Grundlage folgender Regelwerke durchgeführt: 
 
1. Schalltechnische Untersuchung zu den Verkehrsgeräuschbelastungen  
 
 Die Durchführung der schalltechnischen Untersuchungen erfolgte u. a. unter Berücksichti-

gung der DIN 18005 ("Schallschutz im Städtebau Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die 
Stadtplanung", Juli 2002, Beiblatt 1 zu Teil 1: "Schalltechnische Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung", Mai 1987), der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm � TA Lärm) 
vom 11. August 1998 und der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmverordnung 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 
(BGBl. I S. 1036). 
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 Die akustischen Berechnungen erfolgten mittels der im PC-Programmpaket "Soundplan" 
(Version 6.4 vom 25.09.2007) integrierten erforderlichen Rechenverfahren. 

 
2. Ermittlung der zulässigen Geräuschemissionen für industrielle Nutzungen im Bereich des 

vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Kuhheide IV" 
 
 Die Durchführung dieser schalltechnischen Untersuchungen erfolgte u. a. unter Berücksich-

tigung der DIN 18005 ("Schallschutz im Städtebau Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die 
Stadtplanung", Juli 2002, Beiblatt 1 zu Teil 1: "Schalltechnische Orientierungswerte für die 
städtebauliche Planung", Mai 1987), der Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm � TA Lärm) 
vom 11. August 1998, der Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmverordnung 16. BImSchV) vom 12. Juni 1990 
(BGBl. I S. 1036) und der DIN 45691 (Geräuschkontingentierung), Dezember 2006. 

 
 Die akustischen Berechnungen erfolgten mittels der im PC-Programmpaket "Soundplan" 

(Version 6.4 vom 25.09.2007) integrierten erforderlichen Rechenverfahren. 
 
II.3.4.2 Hinweise auf Schwierigkeiten 
 
Auf Grund des bereits vorliegenden umfangreichen Materials aus dem BImSchG-Verfahren und 
dessen Verwendbarkeit im Rahmen dieses Planverfahrens sind keine Schwierigkeiten bei der 
Zusammenstellung der Angaben aufgetreten. 
 
II.3.4.3 Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung  
 der erheblichen Umweltauswirkungen 
 
Gegenstand der gesetzlich vorgeschriebenen Überwachung der erheblichen Umweltauswirkun-
gen nach § 4c BauGB (Monitoring) sind die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen, 
die durch die Umsetzung des Bebauungsplans eintreten. Ziel der Überwachung ist die frühzeiti-
ge Ermittlung insbesondere unvorhergesehener nachteiliger Auswirkungen der Planung sowie 
die sich daraus ergebende Möglichkeit, rechtzeitig geeignete Maßnahmen zu deren Abhilfe zu 
ergreifen.  
 
Die Konzeption zur künftigen Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen soll im We-
sentlichen auf den vorhandenen Umweltinformationssystemen und den fachbehördlichen Aktivi-
täten/Zuständigkeiten basieren. 
 
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Umweltprüfung und der Beschränkung der Überwa-
chung auf erhebliche Umweltauswirkungen ergibt sich zum gegenwärtigen Stand des Planver-
fahrens aus Sicht der Stadt keine Notwendigkeit der Bestimmung von Maßnahmen zur Überwa-
chung. Zwar stellen der Waldverlust und der Verlust der natürlichen Bodenfunktionen im Plan-
gebiet erhebliche Umweltauswirkungen im Sinne geltenden Rechts dar. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass diese Umweltauswirkungen mit Umsetzung der Planinhalte (Waldrodung, 
Überbauung des Plangebietes) abgeschlossen sind, auf Grund der zu realisierenden Aus-
gleichsmaßnahmen an anderer Stelle kompensiert werden können und einer weiteren Überwa-
chung seitens der Stadt nicht bedürfen. 
 
Darüber hinaus werden wesentliche umweltbezogene Maßnahmen auf Grund deren Realisie-
rungserforderlichkeit außerhalb des Plangebietes als Verpflichtung in den Durchführungsvertrag 
aufgenommen oder sind Bestandteil der Nebenbestimmungen zur BImSchG-Genehmigung, so 
dass darüber Möglichkeiten der Kontrolle (Vertragskontrolle/Genehmigungskontrolle) gegeben 
sind. 
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Von wesentlicher Bedeutung hinsichtlich des Verzichts auf ein Monitoringkonzept seitens der 
Stadt ist jedoch die Tatsache, dass im Ergebnis der Untersuchungen zum Gesamtverfahren 
FSK-Anlage die Erkenntnis steht, dass das Vorhaben insgesamt, angesichts des qualitativen 
und quantitativen Umfangs der damit verbundenen umweltbezogenen Konflikte, als umweltver-
träglich beurteilt werden kann.  
 
Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, dass die Umsetzung des Vorhabens EBS-Anlage als Bestand-
teil einer genehmigungsbedürftigen Anlage nach dem BImSchG-Gesetz auf dem Betriebsge-
lände der LEIPA erfolgt, welches als Industriegebiet gesetzlich vorgeschriebenen permanenten 
Kontrollen durch die zuständigen Landesbehörden unterliegt. Zusätzlich sind unter Pkt. 5  der 
Nebenbestimmungen zur BImSchG-Genehmigung (Immissionsschutz) vielfältige Messverfahren 
festgelegt, die sowohl während der Errichtung der Gesamtanlage als auch bei deren Betrieb 
insbesondere den erforderlichen Immissionsschutz sichern sollen. Insofern kann seitens der 
Stadt unter Nutzung der bestehenden und der zusätzlichen Kontroll- und Überwachungssyste-
me auf Landesebene auf ein städtisches Monitoringkonzept auch aus diesen Gründen verzich-
tet werden. 
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II.3.4.4 Allgemein verständliche Zusammenfassung  
 
Zum Abschluss des Bebauungsplanverfahrens lässt sich die Umweltprüfung der Planung fol-
gendermaßen zusammenfassen: 
 
Mit dem Bebauungsplan sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung ei-
ner Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage mit Nebenanlagen geschaffen werden, die technolo-
gisch bedingt Bestandteil des Gesamtvorhabens "Feststoff-Kesselanlage" der LEIPA ist. Aus 
diesen konkreten Planinhalten heraus wird der Bebauungsplan als vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan aufgestellt. Die rechtlichen Rahmenbedingungen gemäß § 12 BauGB zur Durchfüh-
rung des Verfahrens sind erfüllt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von ca. 2,65 ha. Diese ist Be-
standteil des Betriebsgrundstückes der LEIPA und gegenwärtig im Wesentlichen unbebaut so-
wie teilweise mit Wald bestanden. Die Errichtung dieser EBS-Anlage ist an diesem Standort er-
forderlich, weil unter technologischen Randbedingungen keine andere geeignete Fläche inner-
halb des Betriebsgrundstückes der LEIPA ermittelt werden konnte. Standortalternativen beste-
hen nicht. 
 
Diese geplante Entwicklung wird nicht durch Inhalte des Flächennutzungsplanentwurfs der 
Stadt Schwedt/Oder aus dem Jahr 2001 gedeckt, der für den Geltungsbereich dieser Planung 
überwiegend Grünflächen darstellt. Ebenso widerspricht die Planung dem bereits rechtskräfti-
gen Bebauungsplan "Kuhheide II", der das Plangebiet bisher als Grünfläche in Verbindung mit 
Maßnahmen zur Entwicklung von Natur und Landschaft festsetzt. Diese planungsrechtliche Si-
tuation macht letztendlich das Bebauungsplanverfahren erforderlich. 
 
Für das Gesamtvorhaben "FSK-Anlage" wurde am 25. Januar 2008 die immissionsschutzrecht-
liche Genehmigung erteilt, diese Gesamtanlage zu errichten und zu betreiben.  
 
Zur Ermittlung und Beurteilung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der Pla-
nung im Rahmen der Umweltprüfung konnte seitens der Stadt auf das umfangreiche wissen-
schaftliche Untersuchungsmaterial zurückgegriffen werden, welches die LEIPA für die Erarbei-
tung der Antragsunterlagen für die BImSchG-Genehmigung erarbeiten ließ.  
 
Zusätzlich wurden auf Grund des besonderen städtebaulichen Charakters eines Bebauungs-
plans gegenüber einer anlagenbezogenen BImSchG-Genehmigung zwei schalltechnische Un-
tersuchungen durchgeführt. Diese hatten die Auswirkungen des zusätzlichen Verkehrs auf die 
Wohnnutzungen im Bereich östlich der Straße Kuhheide zu ermitteln und zu bewerten, der 
durch die Belieferung der EBS-Anlage verursacht wird, sowie Emissionskontingente zu bestim-
men, deren Festsetzung im Geltungsbereich des Plans den Schutz benachbarter Wohnnutzun-
gen sichern soll. 
 
Als voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkungen der Planung sind zu erwarten: 
 
- Der planbedingte Verlust von ca. 18.800 qm bisher festgesetzter Grünfläche, die gleichzeitig 

als Maßnahme zur Entwicklung von Natur und Landschaft vorgesehen war. 
- Der Verlust an forstwirtschaftlich genutzter Waldfläche in einer Größe von ca. 12.500 qm.  
- Der Verlust und die Beeinträchtigung von Boden als Puffer, Speicher und Versickerungsflä-

che für Regenwasser durch die zulässige Überbauung einer Fläche von ca. 15.000 qm. 
- Der Verlust von Wald als Vegetationsstandort für Pflanzen und als Lebensraum für Tiere.  
- Die Zunahme der Verkehrslärmbelastungen im Bereich der Straße Kuhheide und die damit 

verbundene Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005: Schallschutz im Städte-
bau. 
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Diese mutmaßlichen Auswirkungen betreffen sowohl das Plangebiet selbst als auch die an-
grenzenden Wohnnutzungen der Siedlung "Am Waldbad". 
 
Zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der voraussichtlich nachteiligen Planauswir-
kungen ist es erforderlich, dass der Vorhabenträger die festgelegten Maßnahmen realisiert bzw. 
sich zu deren Durchführung verpflichtet. Da diese Maßnahmen überwiegend außerhalb des 
Plangebietes ergriffen werden müssen, erfolgt deren Sicherung einerseits durch Aufnahme die-
ser Maßnahmen in den Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Kuh-
heide IV". Andererseits wurden erforderliche Maßnahmen in die Nebenbestimmungen zur 
BImSchG-Genehmigung aufgenommen, so dass die Sicherung der Durchführung der Maßnah-
men auf anderer rechtlicher Ebene erfolgt ist. 
 
Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen: 
 
Naturschutzrechtlicher Ausgleich: 
Entwicklung naturnaher Waldbestände durch Waldumbaumaßnahmen auf Flächen, die inner-
halb des Stadtgebietes von Schwedt/Oder zur Verfügung gestellt werden können (Maßnahme 
"Waldumbau Pappelforst"). Nach Abschluss der Maßnahme kann der naturschutzrechtliche 
Eingriff als ausgeglichen angesehen werden. Die Maßnahme ist Bestandteil des Durchfüh-
rungsvertrages. 
 
Forstwirtschaftlicher Ausgleich 
Ersatzaufforstungsmaßnahmen auf Flächen von ca. 16.500 qm, die außerhalb des Stadtgebie-
tes seitens der Unteren Forstbehörde festgelegt wurden. Die Waldumwandlungsgenehmigung 
wurde erteilt. Nach Abschluss der Maßnahme kann der forstwirtschaftliche Eingriff als ausgegli-
chen angesehen werden. Die Maßnahme ist Bestandteil der Nebenbestimmungen zur 
BImSchG-Genehmigung vom 25.01.2008. 
 
Vermeidung von Lärm 
Errichtung einer Lärmschutzanlage im Bereich östlich der Straße Kuhheide zum Schutz der 
Bewohner der Siedlung "Am Waldbad" vor Straßenverkehrslärm. Nach Abschluss der Maß-
nahme kann eine Verkehrslärmbelastung des Wohngebietes oberhalb der Orientierungswerte 
im Städtebau vermieden werden. Die Maßnahme ist Bestandteil des Durchführungsvertrages. 
 
Auf Grund des vorhabenbezogenen Inhaltes des Bebauungsplans bestehen keine grundsätzli-
chen Alternativen zu den festgesetzten Planinhalten. Eine flächenmäßige Reduzierung der 
festgesetzten Vorhabenfläche würde die Umsetzung des Vorhabens verhindern. 
 
Die abschließende Gesamtbewertung der für das Gesamtvorhaben FSK-Anlage erstellten Um-
weltverträglichkeitsprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass das Gesamtvorhaben angesichts des 
qualitativen und quantitativen Umfangs der umweltbezogenen Konflikte insgesamt als umwelt-
verträglich beurteilt werden kann.  
 
Unter Berücksichtigung dieser Gesamteinschätzung, der Ergebnisse der Umweltprüfung und 
unter Berücksichtigung der erteilten immissionsschutzrechtlichen Genehmigung und der darin 
enthaltenen Nebenbestimmungen ist aus Sicht der Stadt eine Erforderlichkeit zur Überwachung 
erheblicher Auswirkungen der Durchführung des Bebauungsplans auf die Umwelt nicht gege-
ben.  
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II.4 Wesentlicher Planinhalt 
 
Mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan sollen  
- der überwiegende Teil des Geltungsbereiches als  
 Fläche mit der Zweckbestimmung "Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage", 
- Randbereiche als "private Grünfläche", 
- das Maß der baulichen Nutzung durch Festsetzung einer Grundflächenzahl und der maximal 

zulässigen Höhe baulicher Anlagen festgesetzt und  
- Textfestsetzungen getroffen werden, die die Inhalte der Planzeichnung ergänzen. 
 
II.5 Erläuterung und Begründung einzelner beabsichtigter Festsetzungen, 

 Abwägung 

 
II.5.1 Entwickelbarkeit aus dem FNP 
 
Wie bereits unter Pkt. I.2.7 dieser Begründung erläutert, verfügt die Stadt Schwedt/Oder über 
keinen wirksamen FNP.  
 
Im Entwurf des FNP, Stand: 2001, wird der Geltungsbereich im Wesentlichen als Grünfläche 
dargestellt. Insofern ist eine Entwickelbarkeit der grundsätzlichen Planinhalte des Bebauungs-
plans aus dem FNP-Entwurf nicht gegeben. Auf Grund der anfangs der Begründung getroffe-
nen Erläuterungen zu den grundsätzlichen städtebaulichen Entwicklungszielen der Stadt (siehe 
Pkt. I.1) ist jedoch davon auszugehen, dass dieser Bebauungsplan eher den städtebaulichen 
Entwicklungsabsichten der Stadt entspricht als die für den Teil des Plangebietes vorliegenden 
Inhalte des Flächennutzungsplanentwurfs. Da der vorliegende FNP-Entwurf nicht die Bedeu-
tung erlangt, die von einem wirksamen FNP im Sinne § 8 Abs. 2 BauGB ausgeht, ist die Erfor-
derlichkeit der Berücksichtigung der Darstellungen des FNP-Entwurfs und insbesondere deren 
Umsetzung in Form verbindlicher Festsetzungen im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans 
zu relativieren. 
 
Somit ist zum jetzigen Zeitpunkt der Planung davon auszugehen, dass die mit diesem Bebau-
ungsplanverfahren zu schaffenden verbindlichen bauleitplanerischen Entwicklungsabsichten ih-
ren entsprechenden Niederschlag im Zuge der weiteren Bearbeitung des Flächennutzungs-
planentwurfs finden werden. 
 
Formell handelt es sich bei diesem Bebauungsplan um einen "vorzeitigen Bebauungsplan" im 
Sinne des § 8 Abs. 4 BauGB.  
 
II.5.2 Teil A: Planzeichnung  
 
"Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage" 
 
Dem Grundinhalt des vorhabenbezogenen Plans folgend, die planungsrechtlichen Vorausset-
zungen für die Errichtung der EBS-Anlage zu schaffen, wird der überwiegende Teil des Gel-
tungsbereiches unter Berücksichtigung des Vorhaben- und Erschließungsplans der LEIPA als 
"Fläche für die Errichtung der Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage" festgesetzt. Dabei wird 
aus der konkreten Vorhaben-/Anlagenbeschreibung deutlich (siehe Pkt. II.2.2), dass die Be-
zeichnung "Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage" ein zur besseren Verständlichkeit des Plan-
inhaltes gewählter Sammelbegriff ist, hinter dem sich die in der BImSchG-Genehmigung be-
zeichnete "Betriebseinheit 6.6.2: Brennstoff-Annahme, -Nachbereitung, -Lagerung" verbirgt. 
 
Um dies auch deutlich zu machen, erfolgt eine erste zweckentsprechende Erklärung hierzu in 
der Zeichenerklärung zum Plan. 
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Durch Verzicht auf eine mögliche Festsetzung als "Industriegebiet" macht die Stadt durch Ein-
zelfestsetzung auch deutlich, dass diese Baugebietsfestsetzung ausschließlich der Errichtung 
der EBS-Anlage dient. Dadurch wird sonstigen industriellen Nutzungen keine Zulässigkeitsvor-
aussetzung gegeben. 
 
Durch eine zweite zweckentsprechende Festsetzung im Teil B des Bebauungsplans wird die 
Planfestsetzung näher bestimmt. 
 
Private Grünfläche � M/7* 
 
Dem Vermeidungs- und Verringerungsgrundsatz des Naturschutzrechtes Rechnung tragend 
kann es vermieden werden, den gesamten Geltungsbereich als Vorhabenfläche für die EBS-
Anlage festzusetzen. Im Ergebnis der Planungen ergab sich die Möglichkeit, entlang der westli-
chen und nördlichen Geltungsbereichsgrenze eine 12,5 m breite Fläche von der Bebauung 
durch das Vorhaben freizuhalten. Diese Fläche wird als private Grünfläche festgesetzt. Dadurch 
verringert sich einerseits die planbedingte Eingriffsfläche (was sich positiv auf das planbedingte 
Ausgleichserfordernis auswirkt) und andererseits kann besonders unter Berücksichtigung der 
westlich angrenzenden Erholungsnutzungen ein Heranrücken der EBS-Anlage bis an die ge-
meinsame Grundstücksgrenze vermieden werden. 
 
Gleichzeitig kann diese Fläche dem Maßnahme- und Entwicklungskonzept der Gesamtfläche 
M/7 des Bebauungsplans "Kuhheide II" (rückwirkend) zur Verfügung gestellt werden. Dies soll 
durch Festsetzung dieser Grünfläche als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Natur und Landschaft erfolgen. Zur näheren Bestimmung dieser Planfest-
setzung erfolgt eine Ergänzung durch Textfestsetzung.  
 
Mit der Flächenbezeichnung M/7* soll deutlich gemacht werden, dass trotz der Überplanung 
diese Grünfläche weiterhin funktional der Gesamtmaßnahmefläche M/7 des Bebauungsplans 
"Kuhheide II" zugeordnet ist.  
 
Emissionskontingente/Flächenbezogener Schallleistungspegel 
 
Bei einer Einhaltung der in der schalltechnischen Untersuchung ermittelten Emissionskontin-
gente kann die Schallemission von der Vorhabenfläche so begrenzt werden, dass erheblich 
nachteilige Auswirkungen der Planung auf die schutzbedürftigen Nutzungen in der Nachbar-
schaft des Plangebietes vermieden werden können und die geltenden Immissionsbegrenzun-
gen gewährleistet sind. Die entsprechende Festsetzung dieser flächenbezogenen Kontingente 
innerhalb der Vorhabenfläche im Planteil dient dem Schutzzweck der benachbarten Wohnnut-
zungen.  
 
Für den östlichen Teil des Plangebietes liegt bereits innerhalb des Bebauungsplans "Kuhheide 
II" ein festgesetzter flächenbezogener Schalleistungspegel als Tag- und Nachtwert vor. Dieser 
wird auf den Teil der festgesetzten Vorhabenfläche im Zuge der "Überplanung" übernommen. 
 
Zur näheren Bestimmung der Planfestsetzungen erfolgen entsprechende Ergänzungen durch 
Textfestsetzung.  
 
Grundflächenzahl/Höhe baulicher Anlagen 
 
Die Festsetzungen einer Grundflächenzahl und der Höhe baulicher Anlagen dienen der Be-
stimmung des Maßes der baulichen Nutzung der Vorhabenfläche.  
 
Die festgesetzte Grundflächenzahl orientiert sich dabei an den entsprechenden Festsetzungen 
des Bebauungsplans "Kuhheide II".  
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Höhenbegrenzung 
Bereits im Rahmen der UVS zur FSK-Anlage wurde dargestellt, dass sich der im Zuge der Er-
richtung der FSK-Anlage zu bauende neue Schornstein mit einer Höhe von ca. 100 m in das 
"bestehende Ensemble" einpasst, "das durch einen aus Landschaftsbildsicht bereits seit vielen 
Jahrzehnten vorgeprägten Industriestandort gekennzeichnet ist. Der neue Schornstein führt 
hinsichtlich Höhe und Material nicht zu einer wesentlichen Veränderung gegenüber dem Land-
schaftsbild, so dass diesbezüglich Beeinträchtigungen bereits im Vorfeld ausgeschlossen wer-
den." (UVS zur FSK-Anlage, Pkt. 3.2.7) 
 
Erheblichen Auswirkungen der FSK-Anlage insgesamt auf das Landschaftsbild sind im Rahmen 
der UVS nicht ermittelt worden. Insofern kann die Stadt davon ausgehen, dass auch die EBS-
Anlage mit einer Höhe von ca. 30 m prinzipiell keine erheblich nachteiligen Auswirkungen auf 
das Landschaftsbild hervorruft.  
 
Mit der Festlegung einer Obergrenze für die Höhe baulicher Anlagen, die sich direkt auf die 
Bauhöhe der EBS-Anlage bezieht, soll sichergestellt werden, dass die der UVS zugrunde lie-
genden Höhenangaben im Zuge der Planumsetzung eingehalten und dadurch entsprechend 
dem Ergebnis der UVS erheblich nachteilige Auswirkungen auf das Landschaftsbild (allgemein) 
vermieden werden.  
 
II.5.3 Teil B: Text  
 
 
1. Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage 
1.1 Das als Fläche mit der Zweckbestimmung "Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage" festgesetzte Baugebiet dient 

der Umsetzung des Vorhabens "Betriebseinheit 6.6.2: Brennstoff-Annahme, -Nachbereitung, -Lagerung". 
1.2 Innerhalb des Baugebietes dürfen nur die baulichen Anlagen errichtet werden, die im baulichen und funktionellen 

Zusammenhang mit der Betriebseinheit 6.2.2 stehen und im Vorhaben- und Erschließungsplan der LEIPA Georg 
Leinfelder GmbH dargestellt und benannt sind. Außer den in Satz 1 genannten Anlagen sind auch untergeordnete 
Nebenanlagen und Einrichtungen zulässig, die dem Nutzungszweck des Vorhabengrundstückes oder des Bauge-
bietes selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen. § 14 Abs. 2 der Baunutzungsverordnung gilt 
entsprechend. 

 
Mit dieser Festsetzung soll in Ergänzung der Planzeichnung sichergestellt werden, dass aus-
schließlich bauliche Anlagen errichtet werden dürfen, deren Nutzung unmittelbar mit der Be-
triebseinheit 6.6.2 des Gesamtvorhabens "Feststoff-Kesselanlage" der LEIPA in Verbindung 
steht. Gemäß dem Vorhaben- und Erschließungsplan der LEIPA sind dies folgende baulichen 
Anlagen: 
- Ersatzbrennstoffbunker mit Annahme/Roh- und Fertigproduktbunker, 
- Ersatzbrennstoffnachbearbeitung/Abluftsystem/Entstaubungsanlage, 
- Funktionsräume, 
- optional eine CO2 � Inertisierungsanlage, 
- ein Regenrückhalte- und �versickerungsbecken sowie  
- Teile der für den geschlossenen Brennstofftransport zur Feststoff-Kesselanlage erforderli-

chen Förderanlage. 
 
Da im Vorhaben- und Erschließungsplan nur die wesentlichen baulichen Hauptanlagen benannt 
werden, muss auch sichergestellt werden, dass betriebsbedingt erforderliche Nebenanlagen 
grundsätzlich errichtet werden dürfen. Diesem Zweck dient der Festsetzungsteil zu den Neben-
anlagen. 
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2. Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft � M/7* 
 Die Fläche wird als Aufforstungsfläche festgesetzt. Innerhalb dieser Fläche sind die Erhaltungs- und Entwick-

lungsmaßnahmen der Gesamtfläche M/7 des Bebauungsplans "Kuhheide II" anteilig durchzuführen und so zu 
erbringen, dass sich diese Maßnahmen in das Entwicklungskonzept der Gesamtfläche M/7 einfügen. Die Durch-
führung der Maßnahmen auf der Fläche M/7* muss im zeitlichen Zusammenhang mit der Umsetzung der Maß-
nahmen der Gesamtfläche M/7 erfolgen. 

 
Ergänzend zur Festsetzung in der Planzeichnung soll diese Festsetzung deutlich machen, dass 
die private Grünfläche M/7* inhaltlich (naturräumlich) der Gesamtfläche M/7 des Bebauungs-
plans "Kuhheide II" zuzuordnen ist und das die naturnahe Entwicklung dieser Grünfläche bei ei-
ner "Re-Integration" in das Entwicklungs- und Maßnahmekonzept der Gesamtfläche M/7 be-
sonders nachhaltig wirkt. Die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen auf der Fläche M/7* 
ist Bestandteil des Durchführungsvertrages. 
 
 
3. Immissionsschutz 
3.1 Fläche ABHIA 
 Innerhalb der Fläche ABHIA darf ein flächenbezogener Schallleistungspegel von  
 - 65 dB(A) pro Quadratmeter Grundstücksfläche am Tag und  
 - 45 dB(A) pro Quadratmeter Grundstücksfläche in der Nacht  
 nicht überschritten werden. 
3.2 Fläche BCDEFGHB 
 Innerhalb der Fläche BCDEFGHB sind Vorhaben zulässig, deren Geräusche die Emissionskontingente LEK  ge-

mäß DIN 45691von 
 - 67 dB(A) pro Quadratmeter am Tag und 
 - 52 dB(A) pro Quadratmeter in der Nacht 
 nicht überschreiten. Die Prüfung der Einhaltung der Grenzwerte muss nach der DIN 45691, Abschnitt 5, erfolgen. 

 
Mit diesen Festsetzungen soll sichergestellt werden, dass durch den Betrieb der EBS-Anlage 
keine schädlichen Lärmeinwirkungen in der Nachbarschaft des Vorhabenbereiches auftreten. 
Die unterschiedlichen Festsetzungen berücksichtigen die Ergebnisse der schalltechnischen Un-
tersuchung und resultieren aus zweierlei Gründen: 
1. Durch die städtebaulich erforderliche teilweise Überlagerung der Geltungsbereiche der Be-

bauungspläne "Kuhheide II" und "Kuhheide IV" war es unter Berücksichtigung der schall-
technischen Untersuchung notwendig, für den Überlagerungsbereich (Fläche ABHIA) die be-
reits bestehenden flächenbezogenen Schallleistungspegel auf Grund des Gesamt-
Immissionsschutzkonzeptes des Bebauungsplans "Kuhheide II" zu übernehmen. 

2. Für die (zusätzliche) Vorhabenfläche war eine Neuberechnung auf der Basis der seit dem 
Jahr 2006 geltenden DIN 45691 erforderlich, nach der nunmehr "Emissionskontingente" 
festzusetzen sind. 

Die auftretenden unterschiedlichen Werte ergeben sich aus der Berücksichtigung mathema-
tisch-technischer Wirkprinzipien im Zusammenhang mit der Schallbetrachtung.  
 
Als "Tagwert" gilt die Zeit von 06.00 bis 22.00 Uhr, als "Nachtwert" die Zeit von 22.00 bis 06.00 
Uhr. 
 
II.5.4 Erforderliche Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches 
 
Zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der voraussichtlich nachteiligen Planauswir-
kungen ist es erforderlich, dass der Vorhabenträger die festgelegten Maßnahmen realisiert bzw. 
sich zu deren Durchführung verpflichtet. Da diese Maßnahmen überwiegend außerhalb des 
Plangebietes ergriffen werden müssen, erfolgt deren Sicherung einerseits durch Aufnahme die-
ser Maßnahmen in den Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Kuh-
heide IV". Andererseits wurden erforderliche Maßnahmen in die Nebenbestimmungen zur 
BImSchG-Genehmigung aufgenommen, so dass  die Sicherung der Durchführung der Maß-
nahmen auf anderer rechtlicher Ebene erfolgt ist. 
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Im Einzelnen handelt es sich um folgende Maßnahmen: 
 
Lärmschutzanlage 
 
Die Lärmschutzanlage ist entlang der östlichen Grenze der Straße Kuhheide zu errichten. Die 
exakte Dimensionierung ist im Zuge einer konkreten Objektplanung zu bestimmen. Aus den Er-
gebnissen der schalltechnischen Untersuchung geht hervor, dass die Anlage bei einer Höhe 
von mindestens 2,50 m über OK Straße die erforderlichen Schutzwirkungen erzielt. Die Länge 
der Lärmschutzanlage wird mit ca. 260 m angegeben. 
 
Die zu deren Errichtung erforderliche Fläche kann unter Berücksichtigung der bestehenden Ei-
gentumsverhältnisse gesichert werden. Die betroffene Fläche ist als Wald im Sinne des Lan-
deswaldgesetzes zu definieren. Über den erforderlichen Waldausgleich ist im Zuge des konkre-
ten Bauantragsverfahrens zu entscheiden, das auf der Basis des § 35 BauGB durchgeführt 
wird. Die Maßnahme ist Bestandteil des Durchführungsvertrages. (siehe auch Pkt. II.3.3.4.1) 
 
Ersatzaufforstung Wald 
 
Mit der seitens der zuständigen Unteren Forstbehörde erteilten Waldumwandlungs-
genehmigung wurden Ersatzaufforstungsmaßnahmen im Umfang von ca. 16.500 qm festgelegt, 
die außerhalb des Stadtgebietes liegen. Dabei handelt es sich um das Flurstück 89, Flur 9 der 
Gemarkung Gartz (2.680 qm) und um die Flurstücke 103 und 59, Flur 14 der Gemarkung Ho-
henselchow (insgesamt 13.760 qm), so dass der erforderliche Waldausgleich von 16.500 qm 
Erstaufforstungsfläche im Prinzip erbracht wird und nach Abschluss der Maßnahmen der forst-
wirtschaftliche Eingriff als ausgeglichen angesehen werden kann. Die Maßnahme ist Bestand-
teil der Nebenbestimmungen zur BImSchG-Genehmigung. (siehe auch Pkt. II.3.3.4.7) 
 
Naturschutzrechtlicher Ausgleich 
 
Die erforderlichen naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen können innerhalb des Stadt-
gebietes von Schwedt/Oder im Rahmen der Maßnahme "Waldumbau Pappelforst" im Bereich 
Berliner Allee/Karl-Teichmann-Straße (Flurstück 193, Flur 68 und die Flurstücke 229 und 233, 
Flur 67 jeweils der Gemarkung Schwedt/Oder) erbracht werden. Die Sicherung erfolgt durch 
Aufnahme dieser Maßnahme in den Durchführungsvertrag, der zwischen der Stadt 
Schwedt/Oder und dem Vorhabenträger vor dem Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan 
abzuschließen ist und in dem sich der Vorhabenträger zur Durchführung dieser Maßnahme 
verpflichtet. (siehe auch Pkt. II.3.3.4.2) 
 
II.5.5 Abwägung 
 
II.5.5.1 Abwägungsverlauf insgesamt 
 
II.5.5.1.1 Behördenbeteiligung I und Öffentlichkeitsbeteiligung I  
 
Im Rahmen der Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Beteiligung) wurden 
insgesamt 10 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereiche 
durch die Planung berührt werden können, über die Planung unterrichtet. Grundsätzlich wurden 
keine Bedenken gegenüber der Planung geäußert. Durch die Untere Naturschutzbehörde und 
das Landesumweltamt erfolgten auch Äußerungen im Hinblick auf den erforderlichen Umfang 
und Detaillierungsgrad der durchzuführenden Umweltprüfung. Die seitens einzelner Behörden 
ergangenen Hinweise sind bei der Erarbeitung des Planentwurfs und der Durchführung der 
Umweltprüfung berücksichtigt worden.  
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Die von der Planung unterrichtete Landesplanungsbehörde teilte die Vereinbarkeit der Planung  
mit den Zielen, Grundsätzen und sonstigen Erfordernissen der Raumordnung mit. 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB (frühzeitige Beteiligung) gin-
gen drei Stellungnahmen ein, wobei eine der Stellungnahmen eine "Sammelstellungnahme" von 
Bewohnern der Siedlung "Am Waldbad" darstellt. Auch die von der Öffentlichkeit eingegange-
nen Stellungnahmen sind bei der Erarbeitung des Planentwurfs und der Durchführung der Um-
weltprüfung berücksichtigt worden. 
 
Zusammenfassung  
 
Im Ergebnis der frühzeitigen Beteiligungen wurde deutlich, dass insbesondere seitens der Be-
wohner der Siedlung "Am Waldbad" erhebliche Bedenken gegen das Gesamtvorhaben FSK-
Anlage und gegen das Planvorhaben EBS-Anlage bestehen.  
 
Diese Stellungnahmen wurden seitens der Stadt gemeinsam mit dem Vorhabenträger innerhalb 
der weiteren Planerarbeitung erörtert.  
 
Durch die zusätzlich beauftragten schalltechnischen Untersuchungen ergaben sich Maßnah-
men, die einen wirksamen Beitrag zum Schutz der benachbarten Wohnnutzungen insbesonde-
re vor Lärm bewirken. Seitens des Vorhabenträgers wurde in Vorbereitung einer sachgerechten 
öffentlichen Auslegung des Planentwurfs der Stadt eine schriftliche Erklärung übergeben, in der 
sich der Vorhabenträger im Vorgriff auf den noch abzuschließenden Durchführungsvertrag mit 
der Stadt u. a. verpflichtet, eine erforderliche Lärmschutzanlage im Bereich der Straße Kuhhei-
de zu errichten. Somit konnte zum Zeitpunkt der öffentlichen Auslegung des Planentwurfs ge-
genüber den Bewohnern der Siedlung "Am Waldbad" glaubhaft gemacht werden, dass wirksa-
me Maßnahmen zum Schutz vor Straßenlärm ergriffen werden. 
 
Hinsichtlich der Standortwahl der EBS-Anlage ergaben sich nach Prüfung des Vorhabenträgers 
auch unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit keine neuen Standortalter-
nativen. 
 
Einzelne Inhalte der vorgebrachten Stellungnahmen beziehen sich auf den späteren Betrieb der 
unterschiedlichen Anlagen. Aus den Unterlagen des BImSchG-Genehmigungsverfahrens las-
sen sich jedoch keine Anhaltspunkte dafür ableiten, dass bei einem ordnungsgemäßen Betrieb 
der Anlagen (und davon muss objektiv ausgegangen werden) sowie unter Berücksichtigung des 
gegenwärtigen Standes der Technik erheblich nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu be-
fürchten sind. 
 
II.5.5.1.2 Behördenbeteiligung II und Öffentlichkeitsbeteiligung II 
 
In Anwendung § 4a Abs. 2 BauGB wurde die öffentliche Auslegung des Planentwurfs nach § 3 
Abs. 2 BauGB gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB 
durchgeführt. Im Rahmen der Beteiligung der Behörden zum Bebauungsplanentwurf gemäß § 4 
Abs. 2 BauGB sind 13 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange einschl. Nachbarge-
meinden von der öffentlichen Auslegung des Planentwurfs benachrichtigt worden. Gleichzeitig 
ist ihnen der Entwurf zur Stellungnahme übergeben worden.  
 
Im Ergebnis dieser Verfahrensschritte gingen 10 Stellungnahmen von Behörden und zwei Stel-
lungnahmen aus der Öffentlichkeit zum Planentwurf ein. 
 
Diese Stellungnahmen wurden seitens der Stadt geprüft und unter Berücksichtigung § 1 Abs. 7 
BauGB gerecht abgewogen. Die Abwägung wurde in der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung am ������.. 2008 beschlossen.  
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Im Ergebnis dieser Abwägung ergab sich keine Erforderlichkeit, den Planentwurf zu ändern.  
 
Die Übersicht zur Abwägung ist als Anlage 2 Bestandteil dieser Begründung. 
 
II.5.5.2 Einzelaspekt: Umweltbericht und dessen Berücksichtigung 
 
Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Verpflichtung, nach § 2 a BauGB bereits dem Entwurf 
des Plans eine Begründung mit Umweltbericht beizufügen, konnten die im Rahmen der Um-
weltprüfung bis zur Erarbeitung des Entwurfs ermittelten und bewerteten Belange des Umwelt-
schutzes frühzeitig bei der Planung berücksichtigt werden. Im Ergebnis dessen sind die im 
Umweltbericht dargestellten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Auswirkungen der Planung auf die Umwelt unter Berücksichtigung bauplanungs-
rechtlicher Zulässigkeitsvoraussetzungen als Inhalte in den Planentwurf eingebunden worden. 
Durch die Integration des Umweltberichtes in die Begründung zum Bebauungsplan und die ent-
sprechenden Festsetzungen in den Planinhalten ist gesichert, dass die Ergebnisse der Umwelt-
prüfung in der Abwägung berücksichtigt werden können. Im Ergebnis der Prüfung der einge-
gangenen Stellungnahmen zum Planentwurf wurden keine Sachverhalte ermittelt, die inhaltliche 
Änderungen hinsichtlich der zur Festsetzung vorgesehenen Vermeidungs-, Verringerungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen zur Folge hatten. Insofern sind die im Umweltbericht aufgeführten 
Maßnahmen hinreichend berücksichtigt worden. 
 
Auf Grund der Nichteignung des Geltungsbereiches für  
- die erforderlichen Ersatzaufforstungsmaßnahmen im Rahmen des Ausgleiches der Wald-

umwandlung, 
- die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen des naturschutzrechtlichen Eingriffs und 
- die erforderliche Errichtung einer Lärmschutzanlage im Bereich der Straße Kuhheide 
erfolgt deren Sicherung einerseits durch Aufnahme dieser Maßnahmen in den Durchführungs-
vertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Kuhheide IV" und andererseits wurden erfor-
derliche Maßnahmen in die Nebenbestimmungen zur BImSchG-Genehmigung aufgenommen, 
so dass die Sicherung der Durchführung der Maßnahmen auf anderer rechtlicher Ebene erfolgt 
ist. 
 
II.5.5.3 Zum Verhältnis "alter"/"neuer" Plan 
 
Auf Grund der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Kuhheide IV" wird dieser 
Bebauungsplan nach dem Erlangen seiner Rechtskraft vollständig alle bisherigen Planinhalte 
des ursprünglichen Plans für seinen Geltungsbereich ersetzen. Letztendlich wird der neue Be-
bauungsplan innerhalb seines Geltungsbereiches an die Stelle des bisherigen Bebauungsplans 
treten. 
 
Alle bisherigen Planfestsetzungen des "alten" Bebauungsplans innerhalb des Geltungsberei-
ches des "neuen" Bebauungsplans werden, sofern sie nicht als Festsetzungen in den "neuen" 
Bebauungsplan übernommen werden, gegenstandslos. 
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III. Durchführungsvertrag 
 
Zwischen der Stadt Schwedt/Oder und dem Vorhabenträger wurde vor dem Satzungsbeschluss 
über den Bebauungsplan ein Durchführungsvertrag abgeschlossen. Dem Durchführungsvertrag 
sind ein Lageplan mit Abgrenzung des Vertragsgebietes, der Vorhaben- und Erschließungs-
plan, der Plan zur Durchführung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen und der 
Plan zur Darstellung der Bepflanzungs- und Ausgleichsmaßnahmen beigefügt. 
 
Der Vertrag regelt insbesondere die Realisierung der folgenden Maßnahmen: 
 
Durchführungsverpflichtung (§ V 2) 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Durchführung des Vorhabens im Vertragsgebiet nach 
den Regelungen des Vertrages sowie zur Errichtung und Übergabe der Lärmschutzwand an die 
Stadt innerhalb einer festgelegten Frist. 
 
Vorbereitungsmaßnahmen (§ V 3) 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, alle für die Erschließung und Bebauung der Grundstücke 
erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen durchzuführen. Dazu gehören insbesondere Pla-
nungsleistungen, Abstimmungsleistungen, Abbruch von Gebäuden.  
 
Herstellung der Lärmschutzanlage (§ E 1 ff.) 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich u. a. zur Herstellung der Lärmschutzwand, übernimmt die 
Gewährleistung und die Stadt verpflichtet sich zur Übernahme der Lärmschutzwand in ihre Un-
terhaltung und Verkehrssicherungspflicht bei Einhaltung festgelegter Voraussetzungen.  
 
Kostentragung (§ S 1) 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die Kosten des Vertrages und die Kosten seiner Durchfüh-
rung zu tragen. 
 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (§ S 3) 
Der Vorhabenträger verpflichtet sich, die erforderlichen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
nach Maßgabe der Anlage zum Vertrag innerhalb bestimmter Frist durchzuführen 
 
Wirksamwerden (§ S 8) 
Der Vertrag wird mit seiner Unterzeichnung und der Übergabe der Vertragserfüllungsbürgschaft 
des Vorhabenträgers an die Stadt wirksam 
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IV. Auswirkungen der Planung 
 
Städtebauliche Auswirkungen 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan schafft die planungsrechtliche Grundlage für die Um-
setzung des Vorhabens "Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage" und damit für die Umsetzung 
des Gesamtvorhabens "Feststoff-Kesselanlage" durch die LEIPA. Mit der Realisierung des Ge-
samtvorhabens können der Industriestandort Schwedt/Oder und der Betriebsstandort der 
LEIPA weiter gesichert werden. 
 
Auswirkungen auf die Umwelt 
 
Die Umweltauswirkungen sind im Rahmen der Umweltprüfung untersucht und im Umweltbericht 
(Pkt. II.3) erläutert worden. Durch das Vorhaben "EBS-Anlage" sind keine erheblichen Umwelt-
auswirkungen zu erwarten. 
 
Auswirkungen auf den Haushalt 
 
Durch die Maßnahmen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind keine Ausgaben für den 
Haushalt zu erwarten. Alle unmittelbaren und mittelbaren Kosten der Planung und Durchfüh-
rung sind vom Vorhabenträger zu tragen.  
 
 
V. Verfahren  
 
1. Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, sind mit Schreiben der Stadtverwaltung vom 12. Juli 2007 früh-
zeitig über die Planung unterrichtet und zur Äußerung auch im Hinblick auf den erforderlichen 
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung aufgefordert worden.  
 
Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde wurde mit Schreiben vom 
05.10.2007 über die Planungsabsicht informiert und um Stellungnahme ersucht. 
 
2. Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Die Öffentlichkeit wurde frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Planung im Sinne § 3 Abs. 1 des Baugesetzbuches öffent-
lich unterrichtet. Dazu wurden die zweckentsprechenden Planunterlagen in der Zeit vom 
20.09.2007 bis einschließlich 04.10.2007 im Rathaus der Stadt ausgelegt. Während dieser Zeit 
war der Öffentlichkeit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. 
 
3. Aufstellungsbeschluss 
 
Der Stadtverordnetenversammlung von Schwedt/Oder hat in ihrer Sitzung am 27. September 
2007 den Beschluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Kuhheide IV" 
gefasst. In gleicher Sitzung wurde die öffentliche Auslegung des Entwurfs des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans beschossen. 
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4. Einholung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB 
 Öffentliche Auslegung des Planentwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die 
Planung berührt werden kann, sind mit Schreiben vom 19. November 2007 um Stellungnahme 
zum Planentwurf ersucht worden. In Anwendung § 4a Abs. 2 BauGB wurde die öffentliche Aus-
legung des Planentwurfs nach § 3 Abs. 2 BauGB gleichzeitig mit der Einholung der Stellung-
nahmen nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. Deshalb hat der Entwurf des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplans gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 16. November bis einschließlich 
18. Dezember 2007 öffentlich ausgelegen. 
 
Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Behörde wurde mit Schreiben vom 
19.11.2007 über die Planung informiert und um Stellungnahme ersucht. 
 
5. "Planreifebestätigung" nach § 33 Abs. 1 BauGB  
 
Mit Schreiben vom 20.12.2007 hat die Stadt gegenüber der für die BImSchG-Genehmigung zu-
ständigen Behörde bestätigt, dass die sich aus § 33 Abs. 1 BauGB ergebenden Voraussetzun-
gen für die Zulässigkeit der EBS-Anlage während der Planaufstellung erfüllt sind 
 
6. Abwägungsbeschluss  
 
Die nach § 1 Abs. 7 BauGB durchgeführte Abwägung wurde in der Sitzung der Stadtverordne-
tenversammlung am �������.. 2008 beschlossen.  
 
7. Beschluss des Bebauungsplans 
 
Der Bebauungsplan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wurde 
durch die Stadtverordneten der Stadt Hohen Neuendorf in ihrer Sitzung am ����� 2008 
beschlossen.  
 
Die Begründung wurde im Rahmen der Beschlussfassung gebilligt. 
 
 
VI. Rechtsgrundlagen 
 
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. 
I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 
3316), in Verbindung mit  
 
- der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 

BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 (BGBl. I S. 127), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl. I S. 466), 

- dem Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - 
BNatSchG) vom 25. März 2002 (BGBI. I S. 1193), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 12. Dezember 2007 (BGBI. I S. 2837; 2008, 47), 

- dem Gesetz über den Naturschutz und die Landschaftspflege im Land Brandenburg 
(Brandenburgisches Naturschutzgesetz - BbgNatSchG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 26. Mai 2004 (GVBl. I S. 350), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Juni 
2006 (GVBl. I S. 74) und 

- in Verbindung mit der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstel-
lung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58). 
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Abkürzungsverzeichnis/Begriffserklärung  
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit) 

 
Abs.  Absatz 
BauGB  Baugesetzbuch 
BauNVO  Baunutzungsverordnung 
BbgBO Brandenburgische Bauordnung 
BImSchG  Bundesimmissionsschutzgesetz 
BGBl. Bundesgesetzblatt 
BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz 
dB (A)  Dezibel (A - Fläche) 
DIN 18005  DIN 18005 "Schallschutz im Städtebau"  
 (DIN-Norm des Deutsches Institut für Normung e. V.) 
EBS Ersatzbrennstoff (e) 
EBS-Anlage Ersatzbrennstoffnachbereitungsanlage 
FSK Feststoff-Kessel 
FSK-Anlage Feststoff-Kessel-Anlage 
GmbH  Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
GRZ  Grundflächenzahl 
GVBI. Gesetz- und Verordnungsblatt 
Ho-Frie-Wa Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße 
HVE Vorläufige Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung in Brandenburg 
LKW  Lastkraftwagen 
PlanzV  Planzeichenverordnung 
GWK Gas-Wasser-Kessel 
UVS Umweltverträglichkeitsstudie 
 




